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Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

die private Altersvorsorge ist heute wichtiger denn je. Mit dem
vorliegenden Antrag auf Abschluss eines Basisrentenvertrages
DWS BasisRente Premium treffen Sie die richtige Wahl und
legen den Grundstein fur lhre Altersvorsorge.

Die Vorteile der DWS BasisRente Premium
auf einen Blick:

¢ Nutzen Sie die steuerliche Entlastung: die Beitrdge zum Auf-
bau der eigenen Altersversorgung (Basisversorgung) sind im
Rahmen der Sonderausgaben abzugsfahig. Pro Person gilt ein
jahrlicher Hochstbetrag von 20.000,- EUR (zusammenveran-
lagte Ehepaare 40.000,- EUR p.a.). Im Jahr 2014 kénnen 78 %
der geleisteten Altersvorsorgeaufwendungen steuerlich gel-
tend gemacht werden.

e \Wir garantieren |lhnen, dass vorbehaltlich eines Anbieter-
wechsels oder eines vorgezogenen Rentenbezugs zu Beginn
der Auszahlungsphase mindestens |Ihre eingezahlten Beitrage
abzlglich 5% Abschluss- und Vertriebskosten fir die Verren-
tung zur Verfligung stehen.

e Sie haben ein Produkt ausgewahlt, das an den Renditechancen
der Aktienmarkte partizipieren und die Sicherheitsorientierung
festverzinslicher Wertpapiere nutzen kann.

Wie wird die Zusammensetzung lhres
Investments bestimmt?

Ihre Kapitalanlage besteht aus zwei Teilen:

1. Ein oder mehrere Investmentfonds, die in risikoreichere
Anlagen investieren (z. B. Aktien oder Aktienfonds). Das ist
die Wertsteigerungskomponente.

2. Ein oder mehrere auf Kapitalerhalt ausgerichtete Investment-
fonds (z. B. Anleihe- oder Geldmarktfonds). Das ist die Kapital-
erhaltungskomponente.

Das Besondere an diesem DWS Basisrentenvertrag ist, dass die
Mischung lhrer Kapitalanlage den Marktgegebenheiten angepasst
werden kann. Auf Grundlage eines automatisierten finanzmathe-
matischen Modells wird regelmaRig ermittelt, welcher Anteil lhrer
Kapitalanlage in die Wertsteigerungskomponente und welcher
Anteil in die Kapitalerhaltungskomponente angelegt wird.

Bei der automatisierten Uberpriifung und eventuellen Anpassung
Ihres Investments berlcksichtigt das Modell bestimmte Fak-
toren, zum Beispiel die Restlaufzeit lhres Vertrages, die Markt-
entwicklung, die Zinsen am Kapitalmarkt, die in der Fondspalette
enthaltenen Fonds und die Garantie lhrer individuellen Sparbei-
trage (Nr. 10 der Besonderen Bedingungen flr die DWS Basis-
Rente Premium).

Diese Vorgehensweise soll sicherstellen, dass Sie am Ende der
Ansparphase mindestens die Summe lhrer Sparbeitrdge (nach
Abzug der Abschluss- und Vertriebskosten gemafd Nr. 17.1 der
Besonderen Bedingungen fir die DWS BasisRente Premium) fir
die Verrentung zur Verfligung haben. Darlber hinaus ermdglicht
sie, dass Renditechancen effizient genutzt werden kénnen und
Ihr Investment kontinuierlich optimiert werden kann. Weitere
Einzelheiten zur Funktionsweise des Investment-Mechanismus
finden Sie im Antragsformular unter ,, Ansparphase”.

Sie kdnnen bei Antragstellung festlegen, dass fir die Kapitalan-
lage das Anlagekonzept Balance genutzt werden soll. In diesem
Fall wird fir die Anlage in der Wertsteigerungskomponente aus-
schlieRlich der DWS Vorsorge Dachfonds Balance bzw. der DWS
Vorsorge Dachfonds Balance Plus verwendet.*

Ablaufstabilisator / Hochststandssicherung

Wir bieten lhnen die Moglichkeit, jederzeit vor dem Beginn
der Auszahlungsphase einen Ablaufstabilisator zu wahlen.
Der Ablaufstabilisator bewirkt, dass bei Annédherung an den
vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase die Kapitalanlage
durch ein oder mehrere risikodrmere Investments erganzt
wird. Zum vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase soll
die Wertsteigerungskomponente vollstandig in risikodrmere
Investments Uberflhrt sein.

Der Ablaufstabilisator beginnt ab Annahme des Antrags
durch uns, frihestens jedoch 10 Jahre vor dem vereinbarten
Beginn der Auszahlungsphase. Sie konnen ihn bis zu seinem
Beginn wieder abwahlen. Sie kénnen den Ablaufstabilisator
nicht wahlen, falls Sie fur die Kapitalanlage das Anlagekon-
zept Balance ausgewahlt haben.

Der Ablaufstabilisator dient der Reduzierung der zu erwarten-
den Schwankungen des Altersvorsorgevermogens ab seinem
Beginn und stellt keine Garantie dar. Unabhangig von der Wahl
des Ablaufstabilisators besteht in jedem Fall die Beitragszu-
sage nach Nr. 10 der Besonderen Bedingungen fir die DWS
BasisRente Premium. Die Wahl des Ablaufstabilisators hat
keine Absicherung von Héchststanden zur Folge.

In den letzten finf Jahren vor dem Beginn der Auszahlungs-
phase bieten wir Ihnen als zuséatzliche Option an, Ihr Invest-
ment an jedem festgelegten monatlichen Stichtag zu prifen
und jeden neuen monatlichen Héchststand festzuschreiben.
Es steht Ihnen damit fir die Auszahlungsphase mindestens
der zuletzt festgeschriebene Hochststand zur Verfligung.
Diese Entscheidung treffen Sie aber erst, wenn das Renten-
alter in greifbarere Nahe rtickt. Rechtzeitig vor diesem Zeit-
punkt werden wir uns mit lhnen in Verbindung setzen und Sie
Uber die Einzelheiten zur Option der Hochststandssicherung
informieren.

Angaben zu den Stichtagen sowie weitere Einzelheiten zum
Ablaufstabilisator und zur Hochststandssicherung kénnen
Sie den Besonderen Bedingungen fir die DWS BasisRente
Premium (Nr. 5 und 6) entnehmen.

Nach Eingang lhres ausgeflllten Antrages bei uns erhalten Sie
eine Eroffnungsbestatigung lhrer DWS BasisRente Premium
und lhre Altersvorsorgebeitrage werden fir Sie investiert.

Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns willkommen heiRen zu
darfen!
Vielen Dank fur Ihr Vertrauen.

Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH

* Voraussichtliche Namensanderung im Mai 2014. Die vorgesehenen neuen Namen lauten:

DWS Vorsorge Premium Balance; DWS Vorsorge Premium Balance Plus.
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Besondere Bedingungen fiir die DWS BasisRente Premium

1. Vertragsschluss

Wenn Sie bei uns ein Depot fir die DWS BasisRente
Premium er6ffnen, kommmt zwischen lhnen, dem
Anleger, und uns, der Deutsche Asset & Wealth
Management Investment GmbH (nachfolgend
DeAWM genannt), ein Basisrentenvertrag im Sinne
des 8 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) Einkommen-
steuergesetz (,,EStG"”) zustande. Fir ihn gelten die
nachfolgenden Bedingungen.

Der Basisrentenvertrag ist ein Vertrag Uber eine
kapitalgedeckte Altersvorsorge. Er dient Ihrer eige-
nen Absicherung und der lhrer Hinterbliebenen im
Rahmen der Nr. 15 dieser Bedingungen. Der Basis-
rentenvertrag kann innerhalb bestimmter Grenzen
steuerlich beglnstigt sein. Dabei prifen wir nicht,
ob Ihre Zahlungen die steuerlichen Héchstgrenzen
einhalten. Wir haften auch nicht fur die steuerliche
Abzugsfahigkeit der von |hnen geleisteten Zah-
lungen.

Der Basisrentenvertrag gliedert sich

a) in eine Ansparphase (Anlageplan zum Erwerb
von Fondsanteilen) und

b) in eine Auszahlungsphase (hier wird das ange-
sparte Kapital ausgezahlt).

Ansparphase

2. Dauer der Ansparphase

Die Ansparphase beginnt mit der Bestatigung der
Depoteroffnung durch uns. Sie endet mit Eintritt
in die Auszahlungsphase (Nr. 9). Die Mindestdauer
der Ansparphase betragt zwei Jahre.

3. Zahlung von Altersvorsorgebeitragen

3.1 Sie verpflichten sich, Altersvorsorgebeitrédge in

diesen Vertrag einzuzahlen:

a) Einen einmaligen Beitrag bei Vertragsbeginn
(,Einmalbeitrag”) oder

b) wahrend der Ansparphase laufende Beitrage
(,regelmaRige Beitrage”).

Neben dem Einmalbeitrag oder den regelmaldigen
Beitragen konnen Sie wahrend der Ansparphase
jederzeit Zuzahlungen innerhalb der steuerlich ge-
forderten Hochstgrenzen leisten. Der Einmalbeitrag,
die regelmaRigen Beitrdge und die Zuzahlungen
werden zusammen als , Altersvorsorgebeitrage”
bezeichnet.

Wenn Sie bei Abschluss dieses Basisrentenvertra-
ges noch minderjahrig sind, endet die Verpflichtung
zur Beitragszahlung automatisch einen Tag vor Voll-
endung lhres 18. Lebensjahres.

3.2 Die Mindesthohe des Einmalbeitrags betragt
2.500,- EUR.

Die Mindesthohe der regelméaRigen Beitrage betragt
e bei monatlicher Einzahlung 25,- EUR,

e bei vierteljahrlicher Einzahlung 75,- EUR,
e bei halbjahrlicher Einzahlung 150,- EUR und
e bei jahrlicher Einzahlung 300,- EUR.

Jede Zuzahlung muss mindestens 500,- EUR je
Zahlung betragen.

3.3 Wahrend der Ansparphase konnen Sie die ur-
springlich vereinbarten regelmaligen Beitrage
erhéhen oder vermindern. Dies mussen Sie uns
schriftlich anzeigen und dabei unsere Anderungsfor-
mulare verwenden. Wenn wir der Anpassung nicht
innerhalb von vier Wochen nach Zugang lhrer An-
zeige widersprechen, gilt die neue Hohe der regel-
mafigen Beitrage als vereinbart.

3.4 Sie konnen eine jahrliche Erhohung der regel-
mafigen Beitrage um 5% vereinbaren. Die Erhoh-
ung erfolgt jahrlich immer zum 1. Januar, erstmals
in dem auf lhren entsprechenden Auftrag folgen-
den Jahr. In den nachfolgenden Jahren erfolgt die
Erhohung jeweils auf Basis des zuletzt erhohten
Beitrags. Sie konnen einer Erhohung jederzeit mit
Wirkung fur die Zukunft schriftlich widersprechen.

3.5 Sie sind berechtigt, voriibergehend oder dauer-
haft die Beitragszahlung auszusetzen (Beitragsfrei-
stellung). Danach kénnen Sie jederzeit die Zah-
lungen wieder aufnehmen. Sie sind aber verpflichtet,
uns eine beabsichtigte Beitragsfreistellung zehn
Tage vorher schriftlich anzuzeigen. Eine Zahlungs-
einstellung ohne vorherige Anzeige fuhrt ebenfalls
zur Beitragsfreistellung.

3.6 Sie konnen Kapital, das bei einem anderen An-
bieter im Rahmen eines Basisrentenvertrages im
Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG gebil-
det wurde, auf einen eigenen DVWS-Basisrentenver-
trag libertragen. Dies ist nur moglich, soweit der
andere Anbieter dies gestattet und wir der Ubertra-
gung zustimmen.

3.7 |Ihre Einzahlungen in diesen Vertrag werden von
uns per Lastschrift eingezogen. Ausnahme: eine
KapitalUbertragung von einem anderen Anbieter zu
uns (Nr. 3.6).

4. Anlage der Altersvorsorgebeitrage

Ihre Altersvorsorgebeitrage werden nach Abzug der
Abschluss- und Vertriebskosten (Nr. 17.1) in Anteilen
an Investmentfonds angelegt. Soweit es sich um
ausschuttende Investmentfonds handelt, werden
die Ausschuttungsbetrage unverzliglich nach Aus-
schlttung wieder angelegt. Dies geschieht kosten-
frei zum Nettoinventarwert je Anteil des jeweiligen
Investmentfonds.
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5. Ablaufstabilisator

5.1 Wir bieten Ilhnen die Moglichkeit, jederzeit vor
dem vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase
(Nr. 9) schriftlich einen Ablaufstabilisator zu wahlen.
Der Ablaufstabilisator bewirkt, dass bei Annahe-
rung an den vereinbarten Beginn der Auszahlungs-
phase die Kapitalanlage durch eine oder mehrere
risikoarmere Anlagen erganzt wird. Zum Beginn der
Auszahlungsphase soll die Wertsteigerungskompo-
nente vollstandig in risikoarmere Investments Uber-
fUhrt sein.

5.2 Der Ablaufstabilisator beginnt ab Annahme lhres
Antrags durch uns, frihestens jedoch 10 Jahre
vor dem vereinbarten Beginn der Auszahlungs-
phase. Sie konnen ihn bis zu seinem Beginn wieder
abwahlen. Sie konnen den Ablaufstabilisator nicht
wahlen, falls Sie flr die Kapitalanlage das Anlage-
konzept Balance ausgewahlt haben.

5.3 Falls Sie den vereinbarten Beginn der Ausza-
hlungsphase zeitlich nach hinten verschieben, ist
dieser neue Beginn der Auszahlungsphase auch
der Endzeitpunkt fur den Ablaufstabilisator. Dies
kann dazu fUhren, dass ein bereits begonnener
Ablaufstabilisator vollstandig ausgesetzt wird, bis
wieder die 10-Jahresfrist vor dem neuen Beginn der
Auszahlungsphase erreicht wird.

5.4 Der Ablaufstabilisator dient der Reduzierung der
madglichen Schwankungen des Altersvorsorgever-
mogens ab seinem Beginn und stellt keine Garan-
tie dar. Unabhéangig von der Wahl des Ablaufstabili-
sators besteht in jedem Fall unsere Beitragszusage
(Nr. 10).

Zusatzlich zum Ablaufstabilisator kénnen Sie eine
Hdéchststandssicherung (Nr. 6) wahlen. Durch die
alleinige Wahl des Ablaufstabilisators werden keine
Hochststande abgesichert.

6. Hochststandssicherung

6.1 In den letzten 5 Jahren vor dem vereinbarten Be-
ginn der Auszahlungsphase koénnen Sie eine Hochst-
standssicherung lhres Altersvorsorgevermdgens
bis zum Beginn der Auszahlungsphase beantragen.
Wir werden uns zu diesem Zweck rechtzeitig vor
Beginn dieses Zeitraums mit Ihnen in Verbindung
setzen und Sie Uber die Einzelheiten der Hochst-
standssicherung informieren. Sie konnen eine
Hochststandssicherung bis spatestens drei Monate
vor Beginn der Auszahlungsphase schriftlich beauf-
tragen. Bei Wahl der Hochststandssicherung wird
Ihr Basisrentenvertrag defensiver ausgerichtet, d. h.
das Altersvorsorgevermogen wird im Allgemeinen
teilweise in risikodrmere Anlagen umgeschichtet.
Als Endtermin fir die Hochststandssicherung legen
wir den vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase
zu Grunde. Eine einmal gewahlte Hochststandssi-
cherung kdnnen Sie nicht wieder abwahlen.

6.2 Als erster Hochststand wird der Wert lhres
Altersvorsorgevermadgens zu dem Zeitpunkt fest-
geschrieben, den wir Ilhnen fir die Hochststands-
sicherung bestatigt haben, frihestens jedoch 5
Jahre vor dem Beginn der Auszahlungsphase. Bis
zum Beginn der Auszahlungsphase wird dann an
den in Nr. 6.3 bestimmten Stichtagen ermittelt, ob
Ihr Altersvorsorgevermaogen einen neuen Hochsts-
tand erreicht hat. Kurswerte an anderen Tagen als
diesen Stichtagen werden im Rahmen der Hochst-
standssicherung nicht berlcksichtigt.

6.3 Stichtag ist jeweils der flinfte Kalendertag eines
jeden Monats. Sollte dieser Kalendertag kein Tag
sein, an dem Geschaftsbanken in Luxemburg und
Frankfurt am Main gedffnet sind, gilt als Stich-
tag der nachstfolgende Kalendertag, an dem Ge-
schaftsbanken in Luxemburg und Frankfurt am
Main geoffnet sind. Sofern an einem Stichtag ein
Wert des Altersvorsorgevermaogens ermittelt wird,
der Uber dem Wert des bisherigen Hochststands
liegt, wird dieser Wert als neuer Hochststand fest-
geschrieben. Wenn der Wert des Altersvorsorge-
vermodgens an den Stichtagen den aktuellen
Hochststand nicht Uberschreitet, bleibt der aktuelle
Hochststand unverandert.

Der so bis zum Beginn der Auszahlungsphase er-
reichte Hochststand steht Ihnen fir die Auszah-
lungsphase mindestens zur Verfligung. Den aktuell
festgeschriebenen Hochststand kdnnen Sie den
Informationen in Ihrem , Online-Zugang” (Nr. 19)
entnehmen.

6.4 \Wenn Sie den vereinbarten Beginn der Ausza-
hlungsphase zeitlich nach hinten verschieben, wird
dieser neue Beginn der Auszahlungsphase auch
als Endzeitpunkt der Hochststandsicherung festge-
legt. Dies kann dazu fuhren, dass die monatliche
Ermittlung neuer Hochststande voribergehend
ausgesetzt wird. Dies gilt so lange, bis wieder der
Zeitpunkt von 5 Jahren vor dem neuen Beginn der
Auszahlungsphase erreicht wird. Im diesem Fall
bleibt der zuletzt festgeschriebene Hochststand bis
zur Ermittlung neuer Hochststande unverandert.

6.5 \Wenn der tatsachliche Beginn der Auszah-
lungsphase (Nr. 9.2) vor dem flr die Hochststands-
sicherung vereinbarten Termin liegt, entfallt die
Hdchststandssicherung vollstandig. Fur die Aus-
zahlungsphase wird dann der jeweils aktuelle
Gegenwert des Altersvorsorgevermogens zum
tatsachlichen Beginn der Auszahlungsphase zu
Grunde gelegt. Unabhangig von der Maoglichkeit
der Hochststandssicherung und dem jeweils fest-
geschriebenen Hochststand besteht in jedem Fall
unsere Beitragszusage (Nr. 10).

7. Ubertragung auf einen anderen Anbieter
Wahrend der Ansparphase sind Sie berechtigt, das ge-
bildete Altersvorsorgevermogen auf einen anderen
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Anbieter eines Basisrentenvertrages zu Ubertragen.
Die Ubertragung erfolgt so: Nach Bestatigung
Ihres Auftrags durch uns verdauRern wir die vorhan-
denen Fondsanteile. Der Erlos wird dann auf einen
Basisrentenvertrag bei dem anderen Anbieter Uber-
tragen. Die Ubertragung ist nur zuldssig, wenn der
Vertrag des anderen Anbieters die Anforderungen
nach & 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG erfullt.

Wenn Sie eine solche Ubertraggng beabsichtigen,
mussen Sie uns schriftlich zur Ubertragung auffor-
dern. AulRerdem missen Sie uns die erforderlichen
Kontaktdaten des anderen Anbieters mitteilen.
Wenn wir |hr Altersvorsorgevermdgen vollstandig
Ubertragen haben, endet |hr Basisrentenvertrag
bei uns.

8. Verteilung des Altersvorsorgevermogens bei
Tod in der Ansparphase

8.1 Erklarung und Vollmacht fiir den Todesfall in
der Ansparphase

Mit Abschluss dieses Basisrentenvertrages erkla-
ren Sie unwiderruflich, dass zum Zeitpunkt Ihres
Todes die Eigentumsrechte an den in lhrem DWS
Depot gehaltenen Fondsanteilen auf uns zu treuen
Handen iibergehen. Die Ubrigen Fondsanleger er-
werben mit lhrem Tod das Recht, dass die soeben
genannten, auf sie entfallenden Fondsanteile antei-
lig auf sie Ubertragen werden. Demgemal Uber-
tragen wir den Erlds aus dem Verkauf |hrer Fonds-
anteile auf die Gbrigen Anleger. Das gilt jedoch nicht,
wenn eine Hinterbliebenenversorgung im Sinne der
Nr. 15 eintritt. Dann verwenden wir die Fondsanteile
wie in Nr. 15 beschrieben.

Alle Anleger und Sie bevollmachtigen uns fir die
Laufzeit des Basisrentenvertrages, alle zur Durch-
fGhrung dieses Vertrages notwendigen Willens-
erklarungen abzugeben und entgegenzunehmen.
Dabei befreien Sie uns vom Verbot des Insich-
geschafts (§ 181 BGB). Wir nehmen im Namen aller
anderen Anleger |hr Angebot an, bei Eintritt |hres
Todes Ihre Anspriche auf Ruckibertragung lhrer
Fondsanteile zu Ubernehmen. Als Bevollméachtigte
aller Anleger und in deren Namen bieten wir Ihnen
an, die Ansprlche auf Rlcklbertragung der Fond-
santeile, die diese Anleger uns zu treuen Handen
Ubertragen haben, zu Ubernehmen. Dies gilt unter
der Bedingung, dass die Anleger versterben sollten,
ohne dass es eine Hinterbliebenenversorgung nach
Nr. 15 gibt. Dieses Angebot nehmen Sie an.

8.2 Verteilung des Altersvorsorgevermogens

Falls Sie wahrend der Ansparphase versterben, wird
ein gegebenenfalls vorhandenes Altersvorsorge-
vermogen anteilig auf die tbrigen in der Anspar-
phase befindlichen Anleger der DWS BasisRente
Premium verteilt. Dies gilt nur, sofern keine
Hinterbliebenenversorgung eintritt bzw. kein
Hinterbliebener noch einen Anspruch zur Hinter-
bliebenenversorgung (Nr. 15) geltend machen kann.

Dazu werden wir zunachst die an uns nach Nr. 8.1
Ubergegangenen Fondsanteile verauBern. An-
schlieflend werden wir den Erlds (nach Abzug
eventuell anfallender Steuern, GebUhren und sons-
tiger Kosten) anteilig den DWS BasisRente Pre-
mium-Vertragen aller weiteren in der Ansparphase
befindlichen Anleger zuflhren. Dies geschieht spa-
testens zum Ultimo des jeweiligen Jahres.

Der zuzufihrende Betrag wird dabei wie folgt er-

mittelt:

Der Erlos aus dem Verkauf der Anteile wird

a) durch die Summe des Wertes aller in der Anspar-
phase befindlichen Altersvorsorgevertrage DWS
BasisRente Premium am Tag der Zufihrung divi-
diert,

b) anschlieRend mit dem Wert des jeweiligen
Altersvorsorgevertrages multipliziert und

c¢) auf diese Vertrage anteilig aufgeteilt.

Auszahlungsphase

9. Beginn der Auszahlungsphase

9.1 Vereinbarter Beginn der Auszahlungsphase ist
der erste Tag des Monats, der auf die Vollendung
des im Antrag angegebenen Lebensjahres folgt
(,,vereinbarter Beginn der Auszahlungsphase”).

9.2 Sie konnen den Beginn der Auszahlungsphase
auch auf einen Zeitpunkt vor oder nach dem verein-
barten Beginn der Auszahlungsphase legen (,tat-
sachlicher Beginn der Auszahlungsphase”). Der
frihestmaogliche Beginn der Auszahlungsphase ist
der erste Tag des Monats, der auf die Vollendung
Ihres 62. Lebensjahres folgt. Der letztmaogliche
Beginn der Auszahlungsphase ist der erste Tag des
Monats, der auf die Vollendung lhres 85. Lebensja-
hres folgt. Liegt der tatsachliche Beginn vor dem ve-
reinbarten Beginn der Auszahlungsphase (Nr. 9.1),
so entféllt die Beitragszusage (Nr. 10) vollstandig.

10. Beitragszusage

Grundlage der Zahlungen in der Auszahlungsphase
ist das von |lhnen angesparte Altersvorsorgever-
mogen. Dabei sagen wir lhnen zu, dass lhnen zum
vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase min-
destens die Summe lhrer Altersvorsorgebeitrage
flr die Auszahlungsphase zur Verfiigung steht,
allerdings abziiglich der Abschlusskosten nach
Nr. 17.1. DarUber hinaus bertcksichtigen wir einen
gegebenenfalls gesicherten Hochststand (Nr. 6).

11. Ausgestaltung der Auszahlungsphase

11.1 Wir zahlen |hr Altersvorsorgevermaogen in Ein-
klang mit 8 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG aus,
und zwar in Form einer monatlichen lebenslangen
gleich bleibenden oder steigenden Leibrente.

Wenn in der Auszahlungsphase Zinsen oder an-
dere Ertrage anfallen, kénnen diese gesondert als
variable Teilraten ausgezahlt werden. Dies gilt aller-
dings nur, wenn wir diese Zinsen und Ertrage nicht
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zur Erflllung unserer Verpflichtungen aus diesem
Vertrag bendtigen.

Wir sind berechtigt, Kleinbetragsrenten in Anleh-
nung an 8 93 Abs. 3 EStG abzufinden.

11.2 Mit Beginn der Auszahlungsphase veraulRern
wir das gebildete Altersvorsorgevermdgen und
verwenden den Erlos als Einmalzahlung fir den
Abschluss einer sofort beginnenden Renten-
versicherung. Vor Rentenbeginn wird die Leib-
rente auf Grundlage einer anerkannten Sterbetafel
berechnet und dabei der wahrend der Laufzeit der
Rente geltende Zinsfaktor festgelegt.

Wir werden Sie vor Beginn der Auszahlungsphase
Uber den gewahlten Versicherungspartner informie-
ren. Das Vertragsverhaltnis zwischen lhnen und
uns wird durch den Abschluss der Rentenversiche-
rung nicht berthrt und bleibt bis zum Vertragsende
(Nr. 16) bestehen.

12. Tod in der Auszahlungsphase

Sofern Sie in der Auszahlungsphase sterben, en-
det dieser Vertrag ohne weitere Leistungen, falls
keine Hinterbliebenenversorgung (Nr. 13) vereinbart
wurde.

13. Hinterbliebenenversorgung in der Auszah-
lungsphase

13.1 Sie kénnen vor Beginn der Auszahlungsphase
mit uns einen Zeitraum vereinbaren, in dem bei
Ihrem Tod in der Auszahlungsphase eine Hinter-
bliebenenversorgung an die Hinterbliebenen nach
Nr. 15 geleistet wird. Der fur die Hinterbliebenen-
versorgung verfligbare Betrag entspricht dann der
Summe jener abgezinsten Leibrenten, die in ihrer
garantierten Hoéhe nach lhrem Tod bis zum Ablauf
des vereinbarten Zeitraums noch gezahlt worden
waren.

13.2 Wir werden Sie Uber die Wahlmaoglichkeit
der Hinterbliebenenversorgung flur die Auszah-
lungsphase informieren. Dabei werden wir lhnen
eine Frist von mindestens sechs Wochen fir die
AusUbung lhres Wahlrechts einraumen. Sofern Sie
innerhalb dieser Frist nicht von |hrem Wahlrecht
Gebrauch machen, gehen wir davon aus, dass Sie
diejenige Variante gewahlt haben, die wir lhnen in
unserer Mitteilung genannt haben. Auf diese Folge
werden wir Sie in unserer Mitteilung gesondert hin-
weisen.

Sonstige Bestimmungen

14. Ausschluss der Vererblichkeit, der Abtre-
tung und Ubertragung

Die Anspriiche und Rechte aus diesem Basisrenten-

vertrag

e kdnnen nicht vererbt werden,

¢ sind nicht Ubertragbar,

e sind nicht beleihbar,

e sind nicht veraufderbar und

e nicht kapitalisierbar.

e Ferner besteht kein Anspruch auf Kapitalabfindung
und

e es besteht Uber die Rentenzahlung und die Hin-
terbliebenenversorgung hinaus kein Anspruch auf
Auszahlung oder Abfindung.

Alle genannten Punkte gelten auch fur die nach
diesem Basisrentenvertrag erworbenen Anteile an
Investmentfonds.

15. Hinterbliebenenversorgung

15.1 Im Falle Ihres Todes wahrend der Anspar-
phase gewahren wir eine Hinterbliebenenversor-
gung gemalf} dieser Nr. 15. Bei Tod wahrend der
Auszahlungsphase gewahren wir die Hinterbliebe-
nenversorgung nur, wenn dies gemaf Nr. 13 vor-
her vereinbart worden ist. Die Hinterbliebenenver-
sorgung erhalt der Ehepartner, mit dem Sie zum
Zeitpunkt |hres Todes in gultiger Ehe verheiratet
waren. Wenn Sie zum Zeitpunkt lhres Todes nicht
in gultiger Ehe verheiratet waren, erhalten lhre
Kinder die Hinterbliebenenversorgung zu gleichen
Teilen (zusammen mit dem Ehepartner die ,,Hinter-
bliebenen”). Das geschieht, wenn und solange die
Kinder im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b)
des Einkommensteuergesetzes berticksichtigungs-
fahig sind. DarUber hinaus leisten wir keine Hinter-
bliebenenversorgung. Wenn also kein Ehepartner
oder kein berlcksichtigungsfahiges Kind vorhan-
den ist, erfolgt keine weitere Leistung aus diesem
Vertrag.

15.2 Die Hinterbliebenenversorgung erfolgt, indem
wir das gemafd Nr. 8.1 oder Nr. 13 erhaltene Alters-
vorsorgevermogen veraufdern und den Erlds fur den
Abschluss einer sofort beginnenden Rentenver-
sicherung verwenden. Die Hinterbliebenenrente
wird dem Ehepartner lebenslang bzw. den berech-
tigten Kindern zeitlich befristet (Nr. 15.1) ausgezahlt.

15.3 |hr Ehegatte kann schriftlich wahlen, an Stelle
dieser sofort beginnenden Hinterbliebenenrente
die Erlose aus dem Altersvorsorgevermagen auf
einen bestehenden oder neu abzuschlieRenden
eigenen Basisrentenvertrag zu Ubertragen. Dieser
Vertrag muss hierbei die Anforderungen des & 10
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG erflllen. Fur die
Ubertragung auf einen Basisrentenvertrag des
Ehegatten bei uns fallen keine neuen Abschluss-
und Vertriebskosten an.

15.4 |hre anspruchsberechtigten Hinterbliebenen
(Nr. 15.1) mussen uns Ihren Tod unverzUglich anzeigen
und nachweisen. Als geeigneter Nachweis gilt insbe-
sondere eine entsprechende Personenstandsurkunde
(z.B. Sterbeurkunde oder beglaubigte Abschrift
der Sterbeurkunde). Der hinterbliebene Ehegatte
muss seine Anspruchsberechtigung insbesondere
durch ein Stammbuch oder eine Heiratsurkunde
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oder eine beglaubigte Abschrift dieser Dokumente
nachweisen. Berlcksichtigungsfahige Kinder mis-
sen uns dies insbesondere durch eine Geburts-
urkunde belegen. Sofern das Kind das 18. Lebens-
jahr bereits vollendet hat, kann der Nachweis der
Berilcksichtigungsfahigkeit im Sinne des § 32 Abs. 4
EStG beispielsweise durch einen Ausbildungsnach-
weis geflhrt werden.

Wenn diese Nachweise nicht innerhalb von zehn
Jahren ab Eintritt Ihres Todes erbracht werden, er-
|6schen die Rechte auf Hinterbliebenenversorgung.
Die mit den Nachweisen verbundenen Kosten tragt
derjenige, der eine Leistung aus dem Vertrag bean-
sprucht.

16. Kiindigung und Beendigung des Basisren-
tenvertrages

16.1 Vorbehaltlich der Hinterbliebenenversorgung

endet der Basisrentenvertrag mit Ihrem Tod.

16.2 Wenn Sie den Basisrentenvertrag vollstandig
kindigen, zahlen Sie bis zum Beginn der Auszah-
lungsphase keine Beitrage mehr. Im Ubrigen gilt
der Vertrag aber weiter. Im Falle der vollstandi-
gen Kiindigung wird das bis zur Kiindigung gebil-
dete Altersvorsorgevermdgen nach Nr. 14 und ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 10
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG behandelt. Eine
Auszahlung des Altersvorsorgevermaogens ist
nicht maoglich. Eine aulRerordentliche Kindigung
durch Sie betrachten wir ebenfalls als vollstandige
Kidndigung.

16.3 Eine Teilkiindigung des Basisrentenvertrages
wird als Beitragsminderung (Nr. 3.3) behandelt.
Falls durch die Teilkindigung die regelmafigen Bei-
trage unter die Mindesthohe (Nr. 3.2) sinken, wer-
den wir diese Teilklindigung als vollstandige Kin-
digung (Nr. 16.2) behandeln.

16.4 Eine ordentliche Kiindigung des Basisrenten-
vertrages durch uns ist ausgeschlossen.

17. Kosten und Entgelte

17.1 Zur Abgeltung der Abschluss- und Vertriebs-
kosten werden von jedem lhrer eingehenden Alters-
vorsorgebeitrage Kosten in Hohe von 5 % abgezogen.
Den um diese Abschluss- und Vertriebskosten
verminderten Beitrag verwenden wir zum Kauf von
Anteilen zugunsten lhres Basisrentenvertrages. Wir
berechnen keine gesonderten Ausgabeaufschlage
far den Erwerb der Anteile.

Bei einem Anbieterwechsel zu uns (Nr. 3.6) entste-
hen Ihnen auf das Ubertragene Kapital bei uns keine
neuen Abschluss- oder Vertriebskosten.

17.2 Die fondsbezogenen Kosten ergeben sich
aus den geltenden Verkaufsunterlagen (Verkaufs-
prospekte und Vertragsbedingungen bzw. Satzung/

Verwaltungsreglement des jeweiligen Investment-
fonds) und werden dem jeweiligen Fonds unmittel-
bar belastet.

17.3 FUr die Verwaltung des Basisrentenver-
trages erheben wir die im Abschnitt , Hinweise auf
die Hohe der Entgelte und Kosten” in Nr. 3 genann-
ten Entgelte und Kosten.

17.4 Fir den Abschluss einer Rentenversicherung
(Nr. 11.2) kénnen weitere Kosten entstehen (zum
Beispiel Verwaltungskosten des Versicherers). Wir
erhalten keine Provisionen fir den Abschluss der
Rentenversicherung.

18. Jahresinformation tiber den Vertragsver-
lauf und die Jahresbescheinigung fiir das
Finanzamt

18.1 Jahresinformation iiber den Vertragsverlauf

Wir werden Sie einmal jahrlich schriftlich Gber fol-

gende Vorgange und Fakten informieren:

e die Verwendung der eingezahlten Altersvorsorge-
beitrage,

e das bisher gebildete Kapital,

e die einbehaltenen anteiligen Abschluss- und Ver-
triebskosten,

e die Kosten fur die Verwaltung des gebildeten
Kapitals und gegebenenfalls die erwirtschafteten
Ertrage sowie

e die Zusammensetzung des Depots.

18.2 Jahresbescheinigung

Wir erstellen jedes Jahr eine Bescheinigung Uber
alle innerhalb eines Kalenderjahres gezahlten
Beitrage. Diese Bescheinigung Ubermitteln wir
elektronisch an die zustandigen Stellen. Sie sind
verpflichtet, uns bei Vertragsabschluss lhre Steuer-
Identifikationsnummer mitzuteilen. Als Zeitpunkt
der Zahlung der Beitrage gilt der Tag des Eingangs
auf unserem Konto.

18.3 Rentenbezugsmitteilung

Wenn in einem Jahr eine Leibrente gezahlt worden

ist, sind wir verpflichtet, bis zum 1. Marz des fol-

genden Jahres der zentralen Stelle (8 81 EStG) be-

stimmte Daten des Leistungsempfangers (Sie oder

ihre Hinterbliebenen) zu Ubermitteln. Zu diesen

Daten gehdren unter anderem

e |hre |dentifikationsnummer (8 139 b der Abgabe-
nordnung),

e |hr Familienname, Vorname und |hr Geburtsdatum
sowie

e der Zeitpunkt des Beginns und des Endes des
jeweiligen Leistungsbezugs.

19. Online-Zugang

Wir richten Ihnen flr den Basisrentenvertrag ein
Online-Zugang ein und stellen Ihnen in dem elek-
tronischen Postkorb |hres Online-Zugangs samt-
liche Informationen zu getatigten Umschich-
tungen/Umsaéatzen (einschlielRlich Einzahlungen)
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oder zu Bestandsveranderungen auf den Invest-
mentkonten (die , Abrechnungsinformationen”) zur
Verflgung. Sie kénnen diese Informationen unter
der Adresse www.dws.de jederzeit durch die Ein-
gabe einer PIN/TAN Kombination abrufen, die Ihnen
von uns nach Eréffnung lhres Basisrentenvertrages
zugesandt wird. Sie haben die Moglichkeit, diesen
Versandweg jederzeit zu andern und sich die Ab-
rechnungsinformationen auf dem Postweg zusen-
den zu lassen. Auch fir uns ist der Online-Zugang
Service jederzeit widerruflich. Fir Sie gelten bei der
Nutzung des Online-Zugangs die Mitwirkungspflich-
ten nach den Allgemeinen Geschaftsbedingungen
fur DWS Depots. So haben Sie die in dem Online-
Zugang eingestellten Abrechnungsinformationen auf
ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit zu Uberprifen.
Diese gelten mit allen gesetzlichen und vertraglich
vereinbarten Folgen am dritten Tag nach dem Preis-
tag der jeweiligen Transaktion als zugegegangen.
Der Preistag ist das Datum, mit dem diese Transak-
tion in lhrem Online-Zugang angezeigt wird. Etwaige
Einwendungen sind von Ihnen unverziglich, spates-
tens jedoch innerhalb von sechs Wochen nach Zu-
gang der Information im elektronischen Postkorb
Ihres Online-Zugangs schriftlich zu erheben. Zusatz-
lich gelten die in der Online-Anwendung hinterleg-
ten Nutzungsbedingungen.

20. Anderung dieser Bedingungen

Wir behalten uns eine Anderung dieser Bedingun-
gen vor, sofern eine solche wegen rechtlicher Ver-
anderungen erforderlich ist. Wir andern die Bedin-
gungen, um das Gleichgewicht von Leistung und
Gegenleistung wiederherzustellen bzw. die Uber-
einstimmung mit den Anforderungen des § 10
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) EStG zu sichern.

Eine solche Anderung geben wir lhnen schriftlich
bekannt. Die Anderung gilt als genehmigt, wenn
Sie nicht innerhalb von sechs Wochen nach Be-
kanntgabe der Anderung schriftlich widersprechen.

21. Allgemeine Geschaftsbedingungen fiir DWS
Depots

In Erganzung der Besonderen Bedingungen fur die
DWS BasisRente Premium gelten die Allgemei-
nen Geschaftsbedingungen fir DWS Depots in der
jeweils gultigen Fassung, soweit sie den Regelun-
gen des zertifizierten Basisrentenvertrages DWS
BasisRente Premium und den Vorschriften des Al-
tersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes in der
zum Zeitpunkt des Abschlusses mafdgeblich gelten-
den Fassung nicht widersprechen.

22. Salvatorische Klausel

Wenn einzelne Teile dieser Besonderen Bedingun-
gen rechtlich unwirksam sind oder werden, dann
sind die Ubrigen Bedingungen und der Vertrag in
seinem sonstigen Inhalt davon nicht betroffen.
Wenn eine Bestimmung dieser Bedingungen oder
des Vertrags rechtlich unwirksam ist oder wird,

dann werden wir diese unwirksame Bestimmung
durch eine zuldssige ersetzen, und zwar durch eine
Bestimmung, die der unwirksamen wirtschaftlich
und inhaltlich am nachsten kommt.

Stand: Dezember 2013

Hinweise auf die Hohe der Entgelte und Kosten

1. Bei der derzeit aktuellen Fondspalette* fallen im
Rahmen dieses Basisrentenvertrags folgende
Kosten an, die dem jeweiligen Fonds direkt ent-
nommen werden:

Aktuell werden dem jeweiligen Fonds jahrlich fol-
gende Kostenpauschalen enthommen:

Wertsteigerungskomponente

DWS Vorsorge Dachfonds** 1,50 %
DWS Vorsorge Dachfonds Plus** 1,50 %
DWS Vorsorge Dachfonds Balance** 1,15 %
DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus** 1,15 %

Kapitalerhaltungskomponente

DWS Euro Reserve 0,60 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y 0,60 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 3 Y 0,70%
DWS Vorsorge Rentenfonds 5 Y 0,75%
DWS Vorsorge Rentenfonds 7 Y 0,75%
DWS Vorsorge Rentenfonds 10 Y 0,75%
DWS Vorsorge Rentenfonds 15 Y 0,75%

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration 0,75 %

Weitere Einzelheiten zu den Kosten der Fonds
ergeben sich aus dem jeweils aktuellen Ver-
kaufsprospekt. Die Anlage erfolgt dabei jeweils
auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts
und der zu diesem Zeitpunkt geltenden Vertrags-
bedingungen bzw. der geltenden Satzung/Ver-
waltungsreglement des Investmentfonds.

Eine Erganzung der vorstehenden Fondspa-
lette um einen oder mehrere Rentenfonds sowie
einen Geldmarktfonds und/oder Geldmarktfonds
mit kurzer Laufzeitstruktur ist grundsatzlich vor-
gesehen. Dabei handelt es sich um solche Ren-
tenfonds, die in Anleihen jeweils mit Laufzeiten
zwischen einem Jahr und der maximal zu verein-
barenden Laufzeit der Ansparphase nach dem
Vorbild der bereits vorhandenen DWS Vorsorge
Rentenfonds anlegen.

Die Entscheidung, Beitrage in einen Fonds der
Fondspalette anzulegen, bestimmt sich nach
dem finanzmathematischen Modell, das Kern-
bestandteil des Produktkonzeptes ist. Dieses
Modell veranlasst die Anlageentscheidungen
automatisiert. Es gibt vor, zu welchem Zeitpunkt
und in welchem Umfang Fonds aus der zur Verfi-
gung stehenden Fondspalette erworben werden.
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Sofern das System vorgibt, dass einer der Fonds
nicht mehr benotigt wird, werden wir diesen
Fonds aus der Fondspalette herausnehmen.

Bei Antragstellung konnen Sie fUr die Kapitalan-
lage das Anlagekonzept Balance auswahlen.
Dann erfolgt die Anlage der Wertsteigerungs-
komponente ausschlieRlich in den DWS Vorsorge
Dachfonds Balance bzw. den DWS Vorsorge
Dachfonds Balance Plus.**

. Falls wahrend der Vertragslaufzeit Steuerrechts-
anderungen zulasten eines oder mehrerer in der
Fondspalette enthaltenen Investmentfonds ein-
treten, sind wir berechtigt, die von der Steuer-
rechtsanderung betroffenen Investmentfonds
durch andere Investmentfonds, zu ersetzen.
Diese Fonds mussen im Wesentlichen die glei-
che Anlagepolitik verfolgen und von der Steuer-
rechtsanderung nicht oder nicht in dem Malfie
betroffen sein. Wir dirfen diese Fonds nur er-
setzen, wenn eine solche Ersetzung unter Ab-
wagung der beiderseitigen Interessen flur Sie
zumutbar ist.

. Das Entgelt fiir Verwaltung dieses Basis-
rentenvertrages liegt derzeit bei 18,- EUR pro
angefangenem Kalenderjahr. Wir werden das
Entgelt in Zukunft verandern und am Verbraucher-
preisindex fir Deutschland ausrichten. Den Ver-
braucherpreisindex veroffentlicht das Statis-
tische Bundesamt (siehe www.destatis.de). Der
Index gibt Auskunft darlber, wie sich die Preise
von Waren und Dienstleistungen, die von priva-
ten Haushalten zu Konsumzwecken gekauft wer-
den, von Jahr zu Jahr entwickeln.

Je nachdem wie sich der Verbraucherpreisindex
entwickelt, erhdhen oder verringern wir das Ent-
gelt. Dazu ermitteln wir im Juli eines jeden Jah-
res, beginnend mit Juli 2014, das Verhaltnis des
aktuellen Verbraucherpreisindex zu dem Index
aus Juli 2013. Der so ermittelte Wert, der die
Preisveranderung seit Juli 2013 darstellt, wird mit
dem Basisentgelt aus 2013 von EUR 18,- multipli-
ziert. Wenn das Ergebnis das zum Berechnungs-
zeitpunkt geltende Entgelt um mindestens einen
vollen Euro Uber- oder unterschreitet, werden
wir das Entgelt um diesen Betrag erhohen oder
verringern. \Wir werden dabei nur volle Euro-
betrage (d.h. ohne Nachkommastellen) berlck-
sichtigen.

Sollte der Verbraucherpreisindex fir Deutschland
durch einen anderen Index ersetzt oder das
Basisjahr des Index verandert werden, so werden
wir die Parameter fur die Berechnung des Ent-
gelts entsprechend anpassen. Diese Anpassung
erfolgt so, dass eine kontinuierliche Fortfihrung
des beschriebenen Mechanismus sichergestellt
wird.

Wir informieren Sie Uber das neue Entgelt je-
weils in der nachsten Jahresdepotaufstellung.
Das neue Entgelt wird jeweils im darauf folgen-
den Dezember |hrem Basisrentenvertrag ent-
nommen. Ausnahme: Wenn sich |hr Vertrag be-
reits in der Auszahlungsphase befindet, wird das
Entgelt monatlich in gleichen Teilen bzw. bei Jah-
resrenten jahrlich von der gezahlten Leibrente
abgezogen.

Wie wir bei jeder Berechnung des Entgelts vor-
gehen, verdeutlichen wir lhnen anhand eines Re-
chenbeispiels flr das Jahr 2020:

1. Wir ermitteln das Verhaltnis des Verbrau-
cherpreisindex von Juli 2020 zum Index von
Juli 2013.

Zum Beispiel 119 im Juli 2020 zu 106 im
Juli 2013:

119/106 = 1,12 EUR.

2. Dieses Verhaltnis multiplizieren wir mit
dem Entgelt aus dem Jahr 2013 in Héhe
von 18,00 Euro.

Was kénnen wir daran erkennen ?

Wie hoch das Entgelt sein misste, wenn es
sich wie die Verbraucherpreise entwickelt
hatte:

1,12 x 18,00 = 20,21 EUR.

3. Wir vergleichen das Ergebnis dieser Rech-
nung mit dem in 2020 aktuellen Entgelt
(zum Beispiel 19,00 Euro).
20,21-19,00 = (+) 1,21 EUR.

4. Unterscheidet sich das Ergebnis um mehr
als einen Euro vom aktuellen Entgelt, passen
wir das Entgelt um den Unterschiedsbetrag
an.

Wir Gbernehmen nur ganze Eurobetrage.
1,21 Euro > 1 Euro.

5. Neues Entgelt:
19,00 + 1,2+ = 20,00 EUR.

4. Die Entgelte, Auslagen und Kosten kdnnen wir

mit Zahlungen verrechnen oder durch den Ver-
kauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen in ent-
sprechender Hohe decken.

5. Die Entgelte verstehen sich jeweils einschliel3-

lich Mehrwertsteuer.
Stand: Dezember 2013

* Sie erhalten weitere Angaben im Internet unter www.dws.de

** Voraussichtliche Namenséanderung im Mai 2014. Die vorgesehenen neuen Namen lauten:

DWS Vorsorge Premium; DWS Vorsorge Premium Plus ; DWS Vorsorge Premium Balance ; DWS Vorsorge Premium Balance Plus. 016 10857 10 001 12/2013



Kurzangaben zu steuerrechtlichen Vorschriften

Die folgenden Aussagen zu den steuerlichen Vor-
schriften gelten nur flr Anleger, die in der Bundes-
republik Deutschland unbeschrénkt steuerpflichtig
sind.

Ansparphase

Die steuerliche Forderung der durch den Anleger
in der Ansparphase zugunsten des DWS Basis-
Rente Premium-Vertrages geleisteten Vorsorgeauf-
wendungen hangt sowohl von der Hohe der Bei-
tragszahlungen als auch vom Gesamtbetrag der
Einklnfte des Anlegers ab.

Die auf den DWS BasisRente Premium-Vertrag
geleisteten Vorsorgeaufwendungen kénnen — der
Hohe nach beschrankt — als Sonderausgaben berlick-
sichtigt werden (8 10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 Buchstabe b)
EStG), soweit der maldgebliche Hochstbetrag nicht
Uberschritten wird. Der Sonderausgabenabzug setzt
die Einwilligung des Anlegers in die Ubermittlung
bestimmter Daten voraus. Der Anleger kann im
Jahre 2014 geleistete Vorsorgeaufwendungeni.S.d.
§ 10 Abs. 1 Nr. 2 EStG, maximal jedoch einen Betrag
von 20.000,- EUR bei Einzelveranlagung bzw.
40.000,- EUR bei zusammenveranlagten Ehegatten
(Hochstbetrag), zu 78 % als Sonderausgaben berlick-
sichtigen. Der flr den Ansatz der Vorsorgeaufwen-
dungen mafigebliche Prozentsatz erhoht sich jahrlich
um 2 Prozentpunkte, so dass ab 2025 Vorsorgeauf-
wendungen zu 100 % — vorbehaltlich der Hochst-
betragbeschrankung — angesetzt werden kdnnen. Ein
in den Vorsorgeaufwendungen enthaltener steuer-
freier Arbeitgeberanteil bzw. ein diesem gleich-
gestellter steuerfreier Zuschuss des Arbeitgebers
ist dem Betrag der Vorsorgeaufwendungen hinzu-
zuaddieren, nach Anwendung des Prozentsatzes
jedoch in voller Héhe wieder abzuziehen. Eine abwei-
chende Berechnung der anzurechnenden Vorsorge-
aufwendungen als Sonderausgabe kann sich aus
der Anwendung der GUnstigerprifung (8 10 Abs. 4a
EStG) ergeben, die im Rahmen der Veranlagung zur
personlichen Einkommensteuer von Amts wegen
durchgefihrt wird.

Der Hochstbetrag ist fir Anleger, die wahrend des
ganzen oder eines Teils des Kalenderjahres in der
gesetzlichen Rentenversicherung versicherungsfrei
oder auf Antrag des Arbeitgebers von der Versi-
cherungspflicht befreit waren und denen flr den Fall
des Ausscheidens aus der Beschaftigung aufgrund
des Beschaftigungsverhaltnisses eine lebens-
langliche Versorgung bzw. eine entsprechende
Abfindung zusteht oder die in der gesetzlichen
Rentenversicherung nachzuversichern sind, um
einen fiktiven Gesamtbeitrag zur allgemeinen
Rentenversicherung zu kirzen. Dieselbe Kirzung
ist fir Anleger vorzunehmen, die nicht der gesetz-
lichen Rentenversicherungspflicht unterliegen, eine

Berufstatigkeit ausgetbt und im Zusammenhang
damit aufgrund vertraglicher Vereinbarungen Anwart-
schaftsrechte auf eine Altersvorsorge erworben
haben sowie Anleger, bei denen eine betriebliche
Altersvorsorge im Zusammenhang mit einem im
betreffenden Veranlagungszeitraum bestehenden
Dienstverhaltnis zugesagt worden ist oder Anleger,
welche Einklinfte i.S.d. § 22 Nr. 4 EStG beziehen und
die ganz oder teilweise ohne eigene Beitragsleistung
einen Anspruch auf Altersversorgung erwerben.

Vorsorgeaufwendungen, welche in unmittelbarem
wirtschaftlichen Zusammmenhang mit steuerfreiem
Arbeitslohn stehen, kdnnen nicht im Rahmen des
Sonderausgabenabzuges geltend gemacht werden.
Weiterhin ist zu beachten, dass flr die steuerliche
Abziehbarkeit der Beitrage zu privaten Basisrenten-
vertragen nach Auffassung der Finanzverwaltung
grundsatzlich Personenidentitat zwischen Beitrags-
zahler, abgesicherter Person und Leistungsem-
pfanger bestehen muss.

Die Inanspruchnahme der steuerlichen Foérderung
von Einzahlungen in Basisrentenvertrage ist nur
im Rahmen der personlichen Veranlagung zur Ein-
kommensteuer auf Basis einer Einkommensteuer-
erklarung maoglich.

Auszahlungsphase

Leistungen aus dem DWS BasisRente Premium-
Vertrag werden auf Grundlage der Auffassung der
Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 13.09.2010
zur einkommensteuerlichen Behandlung von Vor-
sorgeaufwendungen und Altersvorsorgebezlgen,
Rz. 133) in der Regel erst in der Auszahlungs-
phase (,,nachgelagerte Besteuerung”) als son-
stige Einklnfte in Form von Leibrentenzahlungen
(8 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a) Doppelbuchstabe
aa) EStG) besteuert. Die Besteuerung in der
Auszahlungsphase ist unabhéangig davon, ob oder
inwieweit Vorsorgeaufwendungen in der Anspar-
phase tatsachlich steuerlich als Sonderausgaben
berlcksichtigt worden sind. Der Umfang der
Besteuerung richtet sich nach dem steuerpflich-
tigen Anteil des Jahresbetrags der Rente (Summe
der jahrlichen Leistungen aus dem DWS BasisRente
Premium-Vertrag in der Auszahlungsphase). In der
Auszahlungsphase kommt der Werbungskosten-
pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nr. 3 EStG in Hohe
von derzeit 102,- EUR zum Ansatz.

Bemessungsgrundlage flr den der Besteuerung unter-
liegenden Anteil ist der sog. Jahresbetrag der Rente,
d.h. die Summe der im Kalenderjahr zugeflossenen
Leistungen aus dem DWS BasisRente Premium-
Vertrag (Rentenbetrage) einschlieRlich der gegebe-
nenfalls bei der Auszahlung einbehaltenen eigenen
Beitragsanteile zur Kranken- und Pflegeversicherung.
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Die so ermittelten Leistungen aus dem DWS
BasisRente Premium-Vertrag sind mit Beginn der
Auszahlungsphase abzlglich eines fixen steuer-
freien Anteils steuerpflichtig. Der steuerfreie Anteil
berechnet sich als Differenzbetrag aus dem Jahres-
betrag der Rente und dem auf den Jahresbetrag
der Rente entfallenden steuerpflichtigen Anteil der
Rente. Der fur den steuerpflichtigen Anteil anzu-
wendende Prozentsatz bestimmt sich nach dem
Jahr des Rentenbeginns (Beginn der Auszahlungs-
phase). Bei im Jahre 2015 beginnender Auszah-
lungsphase betragt der Besteuerungsanteil 70 %.
Dieser Prozentsatz erhoht sich bis zum Jahre 2020
um jeweils 2 Prozentpunkte pro Jahr, danach bis
zum Jahre 2040 um jeweils 1 Prozentpunkt, so
dass erstmals ab 2040 der Jahresbetrag der Rente
zu 100 % als steuerpflichtig anzusetzen ist. Der
ermittelte steuerfreie Anteil der Rente ist auf die
gesamte Laufzeit des Rentenbezugs anzuwenden.
Der steuerfreie Teil der Rente wird in dem Jahr
ermittelt, das dem Jahr des Rentenbeginns folgt.
Der steuerfrei bleibende Teil der Rente wird in
einem lebenslang geltenden absoluten Freibetrag
festgeschrieben, was zur Folge hat, dass regelma-
RBige Rentenanpassungen in spateren Jahren voll
besteuert werden. Der im Jahr des Beginns des
Rentenbezugs steuerpflichtige Teil der Rente ist
durch Anwendung des vom Zeitpunkt des Beginns
der Auszahlungsphase abhangigen Prozentsatzes
auf die Summe der im Jahr des Beginns des Ren-
tenbezugs gezahlten Renten zu ermitteln.

Vertragswidrige Verwendung

Verwendet der Anleger die auf den DWS BasisRente
Premium-Vertrag geleisteten Vorsorgeaufwen-
dungen vertragswidrig, indem er z.B. den DWS
BasisRente Premium-Vertrag in der Ansparphase in
einen nicht den Anforderungen von § 10 Abs. 1 Nr. 2
Satz 1 Buchstabe b) EStG entsprechenden Vertrag
umwandelt, sind die infolge der Umwandlung als
empfangen geltenden Leistungen nach Auffassung
der Finanzverwaltung in diesem Zeitpunkt als sonsti-
ge Einklnfte (8 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a) Doppel-
buchstabe aa) EStG) zu versteuern. Bei Missbrauch
von rechtlichen Gestaltungsmaglichkeiten i.S.v.
8 42 Abgabenordnung, den die Finanzverwaltung
z.B. in dem Fall annimmt, dass der Anleger den
DWS BasisRente Premium-Vertrag innerhalb kur-
zer Zeit nach Vertragsabschluss ohne ersichtlichen
nicht-steuerlichen Grund in einen nicht den Anfor-
derungen von 8§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 Buchstabe b)
EStG entsprechenden Vertrag umwandelt, wird die
Finanzverwaltung den Sonderausgabenabzug riick-
wirkend versagen.

Umwandlung eines bei einem anderen
Anbieter abgeschlossenen Basisversorgungs-
vertrags in einen DWS BasisRente Premium-
Vertrag und umgekehrt

Die Ubertragung eines bei einem anderen Anbieter
nach dem 31.12.2004 abgeschlossenen Basisver-
sorgungsvertrags, der die Voraussetzungen von 8
10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 Buchstabe b) EStG erfullt,
auf einen DWS BasisRente Premium-Vertrag gilt
auf Grundlage der Auffassung der Finanzverwal-
tung nicht als vertragswidrige Verwendung des
urspringlichen Basisversorgungsvertrags. Die
Anrechnung der Versicherungsleistung auf den
DWS BasisRente Premium-Vertrag ist auf Grund-
lage des BMF-Schreiben vom 13.09.2010 zur ein-
kommensteuerlichen Behandlung von Vorsorgeauf-
wendungen und Altersvorsorgebezlgen (Rz. 150),
auch nicht als Zufluss von Einklnften anzusehen
und unterliegt daher im Ubertragungszeitpunkt
nicht der Besteuerung. Dies gilt fir die Umwand-
lung eines DWS BasisRente Premium-Vertrages
in einen Basisversorgungsvertrag eines anderen
Anbieters entsprechend.

Einnahmen aus der Ubertragung oder
VerauRerung von Fondsanteilen aufgrund

Tod eines Anlegers

Fdr Einnahmen bzw. Vermogenswerte, welche die
DWS aus der Ubertragung oder VerauRerung von
Fondsanteilen aufgrund des Todes eines Anlegers
den Ubrigen Anlegern zufuhrt, fallt nach Ansicht
der Finanzverwaltung mit Blick auf die personlichen
Freibetrage der Erwerber keine Erbschaftsteuer an.

Die steuerlichen Ausfiihrungen basieren auf der
derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine
Gewabhr dafiir ibernommen werden, dass sich
die steuerliche Beurteilung durch Gesetzge-
bung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanz-
verwaltung nicht andert. Solche Anderungen
konnen auch riickwirkend eingefiihrt werden
und die oben beschriebenen steuerlichen Folgen
nachteilig beeinflussen.

Diese Zusammenfassung erhebt nicht den
Anspruch, samtliche steuerliche Aspekte zu
behandeln, die aufgrund der personlichen
Umstande des einzelnen Anlegers von Bedeu-
tung sein konnen. Interessierten Anlegern wird
daher empfohlen, sich von einem Angehorigen
der steuerberatenden Berufe beraten zu lassen.
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Deutsche Asset & Wealth Managemen._'__
Investment GmbH

Mainzer Landstr. 178 = 190 » D-60327 Frankfurt am Main
Postanschrift: D-60612 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 910-12381 * Fax: +49 69 910-19050

E-Mail: info@dws.de ¢ Internet: www.dws.de

Zustandige Aufsichtsbehorde

Bundesanstalt flr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorferstr. 108

D-53117 Bonn

Internet: www.bafin.de

Eintragung ins Handelsregister
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9135

Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE 811 248 289

Vertragssprache

MaRgebliche Sprache fir diesen Vertrag und die Kommunikation
mit dem Kunden wéhrend der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch.

MaRgebliche Rechtsordnung/mafRgeblicher Gerichtsstand

Fur die Eréffnung des DWS Depots und die gesamte
Geschaftsbeziehung gilt deutsches Recht.
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

AuBergerichtliche Streitschlichtung

Bei Streitigkeiten kénnen sich die Beteiligten an das Biro

der Ombudsstelle des BVI, Bundesverband Investment und
Asset Management e.V., Unter den Linden 42 in D-10117 Berlin,
Tel.: +49 30 6449046-0, Fax: +49 30 6449046-29, wenden.
Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberihrt.
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INVESTMENTS

? Vertriebsorganisation Beraterdaten

Name der Vertriebsorganisation Vollstandiger Name/Firma und Anschrift des Beraters (alternativ Stempel)

Postleitzahl/Ort

StralRe/Haus-Nr.

Konsorte Fil.-Nr./V.-Info

Antrag auf Eroffnung einer DWS BasisRente Premium

Kundendaten (bitte nur in Druckbuchstaben ausfiillen!)

Anrede Name Staatsangehorigkeit

1-Herr

2-Frau
Alle Vornamen gemaR Ausweis Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
Abweichender Geburtsname Steuer-ldentifikationsnummer
Geburtsort Geburtsland
Adresszusatz
StralRe, Hausnummer (Schriftverkehr wird an diese Anschrift gesandt) Beruf
Land Postleitzahl Wohnort
E-Mail Adresse Telefon tagstiber

Dieser Basisrentenvertrag investiert fiir Sie automatisiert nach einem finanzmathematischen Modell in ein oder mehrere Investmentfonds. Auf die Kapitalanlage kdnnen Sie
deshalb keinen Einfluss nehmen.

Die Kapitalanlage besteht aus zwei Teilen:
1. Ein oder mehrere Dachfonds, die in risikoreichere Anlagen investieren (z.B. Aktien oder Aktienfonds). Das ist die Wertsteigerungskomponente.

2. Ein oder mehrere auf Kapitalerhalt ausgerichtete Anleihefonds und geldmarktnahe Fonds und/oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur. Das ist die Kapitalerhaltungs-
komponente.

Die fiir diesen Basisrentenvertrag zur Verfligung stehenden Investmentfonds ergeben sich aus der Fondspalette, die Sie unter ,Hinweise auf die Hohe der Entgelte und Kosten”
finden. Die Investmentfonds konnen nur unter den dort genannten Voraussetzungen geandert werden. Wie die Investmentfonds jeweils gewichtet werden, bestimmt das
finanzmathematische Modell.

Das Modell bertcksichtigt dabei z.B. die Marktentwicklung, die Zinsen am Kapitalmarkt und die in der Fondspalette enthaltenen Fonds sowie bestimmte Vertragsdaten, wie
die bis zum Rentenbeginn verbleibende Laufzeit und die Garantie lhrer individuellen Beitrage. Nach den Berechnungen des finanzmathematischen Modells werden Ihre Alters-
vorsorgebeitrage automatisch angelegt und soweit systemseitig vorgegeben umgeschichtet.

Bei steigenden Kursen der Wertsteigerungskomponente steigt im Allgemeinen auch der Anteil der Wertsteigerungskomponente an lhrer Kapitalanlage. Im Gegenzug wird der
Anteil der Kapitalerhaltungskomponente reduziert. In Zeiten fallender Kurse der Wertsteigerungskomponente wird demgegeniiber im Allgemeinen der Anteil der Wertsteige-
rungskomponente reduziert und der Anteil der Kapitalerhaltungskomponente erhoht.

Bei extremen Schwankungen und hoher Volatilitat kann das Modell unter Umstanden nur noch unterproportional an der Wertentwicklung der jeweils anderen Komponente
partizipieren. Je nach Marktlage und Vertragslaufzeit konnen Sie dann auch dauerhaft bis zu 100% in einer der beiden Komponenten investiert sein. In jedem Fall sagen
wir lhnen zu, dass lhnen fir die Auszahlungsphase mindestens die Summe der von lhnen gezahlten Altervorsorgebeitrage abzlglich der Abschlusskosten nach Nr. 7.1 der
Besonderen Bedingungen fiir die DWS BasisRente Premium zur Verfligung steht.

Sie haben einmalig bei Antragstellung die Maglichkeit fir die Kapitalanlage das Anlagekonzept Balance auszuwahlen. Dann erfolgt die Anlage der Wertsteigerungskomponente
ausschlieBlich in den DWS Vorsorge Dachfonds Balance bzw. den DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus.*

* Voraussichtliche Namensanderung im Mai 2014. Die vorgesehenen neuen Namen lauten: DWS Vorsorge Premium Balance; DWS Vorsorge Premium Balance Plus.
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Hinweis
Vermittlerdaten vollständig angegeben?
- Daten der Vertriebsorganisation eingetragen? 
(Name der Vertriebsorganisation, Anschrift und Konsortennummer)
- vollständige Beraterdaten eingetragen?
(alternativ Stempel)

Hinweis
Alle persönlichen Daten notiert?
- Keine Gemeinschaftsdepots möglich
- Mindestlaufzeit: 2 volle Jahre
- Ein Mindestalter des Anlegers ist nicht erforderlich
- Maximales Eintrittsalter bei Vertragsbeginn: 83 Jahre
- Steuer-Identifikationsnummer/TIN: Bitte eintragen


Ansparphase

>» Die regelmiaRigen Zahlungen (Kaufauftrag) betragen:

RegelmaRiger Beitrag: |:| |:| |:| |:|
(GemaR Zahlweise) . - EUR monatlich vierteljahrlich halbjahrlich jahrlich

(mind. 25,- EUR (mind. 75,- EUR (mind. 150,- EUR (mind. 300,- EUR
pro Monat) vierteljahrlich) halbjahrlich) jahrlich)
|:| jeweils zum 5. des Monats |:| jeweils zum 20. des Monats
Einmalbeitrag in Hohe von: Dynamisierung: Ich beantrage widerruflich eine Dynamisierung
(wird bei Vertragser6ffnung fallig) o - EUR meiner Beitrage in Hohe von 5% p.a.
(Mindestbetrag 2.500,- EUR)
Meine regelméRigen Zah- 2 0 von meiner nachfolgend genannten > g :Beginn der Auszahlungsphase: §
lungen sollen erstmals in | Bankverbindung abgebucht werden. ¢ (Renteneintrittstermin zwischen 62 und 85 méglich) Alter :

S

Anlagekonzept Balance wahlen
(Fur die Anlage der Wertsteigerungskomponente soll ausschlieBlich der DWS Vorsorge
Dachfonds bzw. der DWS Vorsorge Dachfonds Balance genutzt werden.*)

|:| Ablaufstabilisator wéhlen
(nicht méglich wenn Anlagekonzept Balance gewahlt wurde)

* Voraussichtliche Namensanderung im Mai 2014. Die vorgesehenen neuen Namen lauten: DWS Vorsorge Premium Balance; DWS Vorsorge Premium Balance Plus.

SEPA-Lastschriftmandat (IBAN und BIC stehen in den Kontoausziigen)

Ich ermachtige hiermit die Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Glaubiger-ID DEOSDEU00000030380 Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulosen.

Name des Kontoinhabers Vorname(n)

StraBe, Hausnummer Land Postleitzahl Ort
IBAN B

BIC Bank/Kreditinstitut

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber

X X

Zertifizierung

Der Basisrentenvertrag DWS BasisRente Premium ist nach den Vorschriften des Gesetzes liber die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenvertragen (AltZertG)
am 06.01.2010 von der Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Postfach 1253, D-53002 Bonn, mit Wirkung zum 06.01.2010 zertifiziert (Zertifizierungsnummer:
004520) worden. Er ist damit im Rahmen des 8 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) des Einkommensteuergesetzes steuerlich forderungsféahig. Bei der Zertifizierung ist nicht geprift
worden, ob der Basisrentenvertrag wirtschaftlich tragfahig, die Zusage des Anbieters erfiillbar ist und die Vertragsbedingungen zivilrechtlich wirksam sind.

Sollten aufgrund gesetzlicher Anderungen des AltZertG oder aufgrund eines Erlasses einer Rechtsverordnung oder Verwaltungsrichtlinie zur niheren Ausgestaltung des
AltZertG Anpassungen des Vertrages notwendig werden, kann die DeAWM insoweit einseitig Anderungen der Besonderen Bedingungen fiir Basisrentenvertrage vornehmen.
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Hinweis
Einmalbeitrag bei Vertragseröffnung eingetragen?

Hinweis
Bankverbindung für Lastschriftmandat vollständig eingetragen?
- IBAN steht für International Bank Account Number und ist eine weltweit gültige Kontonummer. BIC steht für Bank Identifier Code und ist eine international gültige Bankleitzahl. IBAN und BIC stehen in Ihrem Kontoauszug.

Hinweis
„Regelmäßiger Beitrag“ gemäß Zahlweise eingetragen und Zahlweise vollständig angegeben?
- Bei Auswahl Dynamisierung greift die Dynamisierung der regelmäßigen Beiträge in Höhe von 5% erstmals im Januar des auf die Vertragseröffnung folgenden Jahres

Hinweis
Option Anlagekonzept Balance:
- Die Anlage der Wertsteigerungs­komponente erfolgt ausschließlich in den DWS Vorsorge Dachfonds Balance bzw. den DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus.
(Voraussichtliche Namensänderung im Mai 2014 in: DWS Vorsorge Premium Balance bzw. DWS Vorsorge Premium Balance Plus.)
- Die einmal gewählte Option kann nicht wieder abgewählt werden

Hinweis
Option Ablaufstabilisator:
- Schwankungen des gesparten Vermögens reduzieren (ab 10 Jahren vor Auszahlungsbeginn)
- Bei Antragstellung oder jederzeit bis zum Beginn der Auszahlungsphase wählbar
- Bis zu seinem Beginn kann der Ablaufstabilisator wieder abgewählt werden
- Nicht wählbar, wenn Anlagekonzept Balance gewählt wurde

Hinweis
Beginn der Auszahlungsphase eingetragen?
(Mindestalter 62 Jahre, Höchstalter 85 Jahre)

Hinweis
Beginndatum der regelmäßigen Zahlungen angegeben?


Erklarungen und Unterschrift des Anlegers

Ich/Wir beauftrage(n) die DeAWM, fiir mich ein DWS BasisRente Premium Depot zu eréffnen. In diesem Depot werden die in diesen Vertrag eingezahlten Altersvorsorgebeitriage
in Anteilen an Fonds der Deutsche Bank Gruppe angelegt. Dies geschieht gemaR dem im Antrag beschriebenen finanzmathematischen Modell ohne vorherige Einholung meiner/
unserer Weisung. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass nach Vorgabe des finanzmathematischen Modells die Aufteilung der Einzahlungen und des Anteilbestandes
der eingesetzten Investmentfonds jederzeit automatisch geandert werden kann. An- und Verkaufe oder der Umtausch von Fondsanteilen konnen systemseitig jederzeit
veranlasst werden.

Fir den Geschéftsverkehr gelten die beigefigten Allgemeinen Geschéaftsbedingungen fiir DWS Depots und die Besonderen Bedingungen fir die DWS BasisRente Premium.
Des Weiteren gelten die Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds. Diese umfassen die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. den Verkaufsprospekt einschlieBlich Vertrags-
bedingungen bzw. Verwaltungsreglement/Satzung und den Jahres- und Halbjahresbericht (soweit veroffentlicht). Diese enthalten Angaben liber den Ausgabeaufschlag, die
Kosten und ausfiihrliche Risikohinweise. Die wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt (einschlieBlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement,
Jahres- und Halbjahresbericht soweit verdffentlicht) finden Sie auf der Internetseite www.dws.de. Auf Anfrage senden wir lhnen die Verkaufsunterlagen jederzeit auch gerne
zusatzlich kostenlos in Papierform zu.

e |:| Hiermit bestatige(n) ich/wir, dass mir/uns die wesentlichen Anlegerinformationen rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfliigung gestellt worden sind.

Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen fiir DWS Depots, die Besonderen Bedingungen fiir die DWS BasisRente Premium sowie die genannten Verkaufsunterlagen der
jeweiligen Fonds habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und anerkannt.

US-Staatsbiirger/US Resident(s): Weiterhin erklare(n) ich/wir, dass ich/wir weder US-Staatsbuirger — US Citizen(s) — noch US-Einwohner mit standigem Aufenthaltsrecht
— US Resident(s) — im Sinne der Definitionen fiir die Zwecke der US-Bundesgesetze lGber Wertpapiere, Waren und Steuern, einschlieBlich der jeweils gliltigen Fassung der
Regulation S zu dem Gesetz von 1933 (zusammen ,US-Personen”) bin/sind und keine Fondsanteile fiir US-Personen halten und erwerben werde(n). Soweit ich/wir nach
Abgabe dieser Erklarung den Status einer US-Person nach den vorgenannten Vorschriften erlange(n) oder Fondsanteile fiir US-Personen halte(n) oder erwerbe(n), werde(n)
ich/wir dies der depotfiihrenden Stelle unverziiglich mitteilen. Dies gilt auch fir alle weiteren und zukiinftigen DWS Depots, die ich/wir im Rahmen der Kundenverbindung noch
er6ffnen werde(n). Insbesondere erklare(n) ich/wir, dass ich/wir nicht nach dem Internal Revenue Code als US-Person steuererklarungspflichtig bin/sind.

Geldwaschegesetz und wirtschaftlich Berechtigter: Ich bin/Wir sind verpflichtet, der depotfiihrenden Stelle unverziiglich und unaufgefordert folgende Sachverhalte anzuzei-
gen: a) Anderungen, die sich im Laufe der Geschaftsbeziehung ergeben und die nach dem deutschen oder luxemburgischen Geldwaschegesetz festzustellenden Angaben zur
Person oder den wirtschaftlich Berechtigten betreffen; und b) falls ich/wir bzw. ein unmittelbares Familienmitglied oder eine mir/uns bekanntermaf3en nahe stehende Person
im Sinne der Richtlinie 2006/70/EG der EG-Kommission vom 1. August 2006 ein wichtiges 6ffentliches, hohes politisches oder militarisches Amt (z.B. Regierungsmitglied,
Parlamentsmitglied, Botschafter, General) auslibe(n) bzw. ausgeiibt habe(n). Dartiber hinaus erklare(n) ich/wir hiermit ausdricklich, das von mir/uns gewilinschte DWS Depot
auf eigene Rechnung zu fiihren. Dies gilt auch fir alle weiteren und zukiinftigen DWS Depots, die ich/wir im Rahmen der laufenden Geschaftsbeziehung noch eréffnen
werde(n). Anderenfalls teile(n) ich/wir der depotfiihrenden Stelle den wirtschaftlich Berechtigten sofort mit. Das DWS Depot muss dann auf dessen Namen eroffnet werden.

Hinweis zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des Vermittlers: Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die depotfiihrende Stelle zur Abgeltung von Vertriebsleistungen
des Vermittlers Abschlusskosten und eventuell laufende Provisionen an den Vermittler weitergibt.

Einwilligung in die Ubermittlung und die Verarbeitung von Daten an die Deutsche Rentenversicherung Bund (Zentrale Stelle) : Ich/Wir willige(n) ein, dass die DeAWM die
erforderlichen Daten beziiglich dieses Basisrentenvertrages an die Zentrale Stelle Gbermittelt.

Ort, Datum Unterschrift Anleger / 1. gesetzl. Vertreter Unterschrift 2. gesetzl. Vertreter

gx X X

Einwilligung in die Fiihrung eines Online-Depots: Ich/Wir willige(n) ein, samtliche Informationen (,,Abrechnungsinformationen”) zu getatigten Umschichtungen/Umséatzen
(einschlieBlich Einzahlungen) oder zu Bestandsveranderungen auf meinem DWS Depot in den elektronischen Postkorb meines/unseres Online-Zugangs fiir mein DWS Depot
eingestellt zu bekommen, den ich/wir unter der Adresse www.dws.de abrufen kann/kénnen. Nach Er6ffnung des DWS BasisRente Premium-Portfolios erhalte(n) ich/wir eine
PIN und eine TAN, mit der ich/wir Zugang zu dem DWS Depot Online bekomme(n).

Hinweise zu den Vertriebskosten: Ich/Wir bestatige(n), vor Vertragsabschluss die in den Besonderen Bedingungen fiir die DWS BasisRente Premium genannten Informationen
zu den im Vertrag erhaltenen Vertriebskosten zur Kenntnis genommen zu haben. Weiter bestéatige(n) ich/wir, dass ich/wir den Ausweis der in den Vertrag einkalkulierten Kosten
einschlieBlich der Verwaltungskosten durch Aushandigung eines schriftlichen Angebots zum vorliegenden Antrag erhalten habe(n). Ich/Wir wurde(n) dartber informiert, dass
und in welcher Form die Vertriebskosten erhoben werden.

Ort, Datum Unterschrift Anleger / 1. gesetzl. Vertreter Unterschrift 2. gesetzl. Vertreter

QX X X

Legitimationsprifung (bitte ALLE Angaben ausfiillen)

Anleger/gesetzliche
Vertreter
(Name, Vorname)
Personal- Reise- Staatsan- Personal- Reise- Staatsan-
Art des Ausweises ausweis pass gehorigkeit* ausweis pass gehorigkeit*
Nr./Aktenzeichen
Ausstellende Behorde, | | | | | |
Ausstellungsdatum
Ausweis giiltig bis
Geburtsort*
Geburtsland*
0 Geburtsdatum*
Eine Ausfertigung dieses Antrages wurde dem/den Kunden ausgehéndigt, die Drucken
gesetzlich vorgeschriebene Legitimationspriifung durchgefiihrt und die vorstehen-
den Identifikationsdaten des/der Kunden bestatigt. Bei Depots fiir Minderjéhrige ist Die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. der Ver-
fiir den Anleger ein amtlicher Existenznachweis (z. B. Geburtsurkunde) zu erbringen, kaufsprospekt wurde(n) dem Kunden zur Verfiigung
der diesem Antrag beiliegt. gestellt. Alle bekannt werdenden Anderungen zu Kun-
* Sofern der Anleger minderjahrig ist, sind hier die Daten des/der gesetzlichen Vertreter(s) anzu- . . dendaten, insbesondere US-Indizien, werden der depot-
geben. Andernfalls sind diese Datenfelder nicht auszufiillen. X Stempel und Unterschrift des Vermittlers fihrenden Stelle umgehend mitgeteilt.

Bei Minderjahrigen sind immer die Unterschriften und Legitimationspriifungen aller gesetzlichen Vertreter erforderlich (Nachweis bei alleiniger Vertretungsberechtigung!).
" Zusatzlich ist eine Kopie der Geburtsurkunde des Minderjahrigen beizufiigen. Nach Vollendung des 16. Lebensjahres ist eine Kopie des Personalausweises des

Minderjahrigen beizufiigen.
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Hinweis
Wesentliche Anlegerinformationen:
- Ausgehändigt/zur Verfügung gestellt und Feld angekreuzt?

Hinweis
Unterschriften:
- Bitte immer zwei Unterschriften leisten
- Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften beider gesetzlichen Vertreter erforderlich
- Falls es nur einen gesetzlichen Vertreter gibt, bitte entsprechenden Nachweis beifügen
Achtung: Bitte unbedingt auch die „Hinweise zur Datenverarbeitung und Gesprächsaufzeichnung“ in diesem Antrag unterschreiben!

Hinweis
Unterschriften:
- Bitte immer zwei Unterschriften leisten
- Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften beider gesetzlichen Vertreter erforderlich
- Falls es nur einen gesetzlichen Vertreter gibt, bitte entsprechenden Nachweis beifügen
Achtung: Bitte unbedingt auch die „Hinweise zur Datenverarbeitung und Gesprächsaufzeichnung“ in diesem Antrag unterschreiben!

Hinweis
Legitimationsprüfung:
- Aktuelle Ausweisdaten vollständig notieren ggf. Kopie des Personalausweises/Reisepasses beifügen
- Bei Minderjährigen zusätzlich eine Kopie der Geburtsurkunde beifügen bzw. nach Vollendung des 16. Lebensjahres Kopie des Personalausweises beifügen

Hinweis
Stempel und Unterschrift angebracht?


Kundendaten

Anleger Name

Alle Vornamen gemaf Ausweis Geburtsdatum

Hinweise zur Datenverarbeitung und Gesprachsaufzeichnung

Die Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH (nachfolgend , depotfiihrende Stelle” genannt) informiert Sie hiermit tiber die Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten und liber die Aufzeichnung von Telefongesprachen. Im nachfolgenden Abschnitt ,Erklarungen und Unterschriften des Anlegers” dieses Depoteréffnungsan-

trags bestatigen Sie mit lhrer Unterschrift Folgendes:

a) dass Sie diese ,Hinweise zur Datenverarbeitung und Gesprachsaufzeichnung” zur Kenntnis genommen haben und

b) dass Sie mit dieser Datenverarbeitung und den Gesprachsaufzeichnungen einverstanden sind. Sie kdnnen jederzeit Auskunft Gber die von Ihnen verarbeiteten personenbe-
zogenen Daten erlangen und diese berichtigen.

1. Datenverarbeitung durch die depotfiihrende Stelle
Die depotfiihrende Stelle verarbeitet Daten zum Zweck der Depotfiihrung und Abwicklung der Geschéftsbeziehung. Dies betrifft die in diesem Antrag enthaltenen Daten sowie alle
Daten, die im Rahmen der Geschaftsbeziehung erforderlich sind.

2. Datenweitergabe an /Datenverarbeitung durch den Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation

Um eine umfassende Beratung und Betreuung zu ermdglichen, arbeiten die depotfiihrende Stelle und der fir Sie zustandige Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation zu-
sammen. Den flr Sie zustandigen Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation kdnnen Sie diesem Depoteroffnungsantrag entnehmen. Damit der fiir Sie zustandige Vermittler
Sie bei allen Finanzdienstleistungen, z.B. Wertpapier- oder Altersvorsorgeprodukten, umfassend beraten und betreuen kann, leitet die depotfiihrende Stelle lhre personlichen
Daten innerhalb der Europaischen Union fir die weitere Verarbeitung an diesen Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation weiter. Ferner stellt die depotfiihrende Stelle diese
Daten dem Vermittler und seiner Vertriebsorganisation ggf. auch zum telefonischen und elektronischen Abruf bereit. Soweit zur Beratung und Betreuung erforderlich, dirfen die
folgenden vertraulichen Daten libermittelt werden:

* Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf);

» Depotinformationen (Depotiibersichten/-umsétze, Produktabschliisse/-ausgestaltung, z. B. Konditionen, Zahlungsverkehrsvereinbarungen, Online-/Telefon-Banking,
Vertretungsberechtigungen);

« Bonitats- und Vermoégensdaten (ggf. Einkommen, Vermogensverhéltnisse, Anlageziele, Wertpapiererfahrung).

Hinsichtlich dieser Daten entbinden Sie die depotfiihrende Stelle von ihrer Vertraulichkeitspflicht. Die Unterzeichnung der Einwilligung in die Datenweitergabe an den Vermittler
bzw. dessen Vertriebsorganisation ist freiwillig. Sie kann jederzeit ohne Einfluss auf die Geschaftsbeziehung mit der depotfiihrenden Stelle widerrufen werden.

3. Gesprachsaufzeichnungen

Die zwischen lhnen und der depotfiihrenden Stelle Gbermittelte Telefonkommunikation kann zum Nachweis kommerzieller Transaktionen (z.B. im Falle von Beschwerden,
Streitfallen) automatisch aufgezeichnet werden. Die Aufbewahrung dieser Daten ist auf die Dauer von sechs Monaten begrenzt. Bei etwaigen Streitfallen verlangert sich die
Frist bis zur endgtltigen Beendigung der Angelegenheit.

Erklarungen und Unterschriften des Anlegers zu den vorstehenden

~Hinweisen zur Datenverarbeitung und Gesprachsaufzeichnung”

Ich/Wir bestatige(n) hiermit, dass ich/wir in diesem Depoteroffnungsantrag unter dem vorstehenden Abschnitt ,Hinweise zur Datenverarbeitung und Gesprachsaufzeichnung”
tiber die Verarbeitung meiner/unserer Daten und die Mdglichkeit der depotfiihrenden Stelle zur Aufzeichnung von Telefongesprachen informiert wurde(n). Ich/Wir erteile(n)
unter den in diesem Abschnitt beschriebenen Bedingungen folgende Einwilligungen:

Ich/Wir willige(n) ein, dass meine/unsere Daten von der depotfiihrenden Stelle verarbeitet werden. Weiterhin willige(n) ich/wir ein, dass die depotfiihrende Stelle meine/unsere
Daten zur weiteren Verarbeitung an den Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation weitergibt. Ilch/Wir entbinde(n) die depotfiihrende Stelle hinsichtlich dieser Daten von
ihrer Vertraulichkeitspflicht. Ich/Wir habe(n) zur Kenntnis genommen und anerkannt, dass die depotfiihrende Stelle berechtigt ist, die mit mir/uns gefihrten Telefongesprache
aufzuzeichnen und fiir eine bestimmte Dauer aufzubewahren.

Ort, Datum Unterschrift Anleger / 1. gesetzl. Vertreter Unterschrift 2. gesetzl. Vertreter

QX X X

016 10857 10 001 Stand: 12/2013 Original an DeAWM / Kopie je fir Vermittler / Anleger Seite 4 von 4


Hinweis
Unterschriften:
- Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften beider gesetzlichen Vertreter erforderlich
- Falls es nur einen gesetzlichen Vertreter gibt, bitte entsprechenden Nachweis beifügen


Allgemeine Geschaftsbedingungen fiir DWS Depots

1. DWS Depot

Die Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH,
Frankfurt, oder die DWS Investment S.A., Luxembourg, (nach-
stehend , depotfihrende Stelle” genannt) er6ffnet flr den
Anleger (Privatkunde i. S. d. Wertpapierhandelsgesetzes bzw.
des Luxemburger Gesetzes Uber den Finanzsektor vom 5. April
1993), soweit nichts anderes vereinbart auf Antrag ein DWS
Depot. Bei dem DWS Depot handelt es sich um ein Wertpapier-
depot. Zusétzlich kann die depotfihrende Stelle, ohne dass es
hierfir eines Antrages des Anlegers bedarf, innerhalb des DWS
Depots Geldmarktfonds aufnehmen, die auf die Fondswéhrung
der jeweiligen auf Antrag des Anlegers gewahlten Investment-
fonds lauten. Sollten in einer Fondswahrung aus Sicht der depot-
fuhrenden Stelle keine geeigneten Geldmarktfonds verflgbar
sein, so kann stattdessen auch ein kurzlaufender Rentenfonds
aufgenommen werden. Die aktuell von der depotfiihrenden
Stelle fur die jeweiligen Fondswéahrungen vorgesehenen Geld-
marktfonds (bzw. kurzlaufenden Rentenfonds) sind im Preis-
verzeichnis/Konditionentableau genannt. Die darin enthaltenen
Angaben kénnen ohne Mitwirkung und ohne Information des
Anlegers durch die depotfliihrende Stelle gedndert werden. Erteilt
der Anleger der depotfliihrenden Stelle einen Auftrag, so sind
die zu diesem Zeitpunkt im Preisverzeichnis/Konditionentab-
leau enthaltenen Angaben maRRgebend. Dem Anleger wird auf
Wunsch von der depotfiihrenden Stelle jederzeit ein aktuelles
Preisverzeichnis/Konditionentableau zur Verfligung gestellt. Der
Anleger hat gegeniber der depotfiihrenden Stelle zu Beginn
der Geschaftsbeziehung genaue Angaben Uber seine Identitat
gemafd den Vorgaben des Eroffnungsantrages zu machen. Die
depotfihrende Stelle kann zu Beginn der Geschéaftsbeziehung
sowie im weiteren Verlauf zusétzliche Angaben und Unterlagen
zur ldentitatsfeststellung oder zu sonstigen Zwecken verlan-
gen, sofern dies im Hinblick auf die Erfillung ihrer gesetzlichen
Pflichten oder im Rahmen der Geschaftsbeziehung erforderlich ist.

2. Ausgabe und Riicknahme von Anteilen

Die Ausgabe und Rucknahme der Anteile erfolgt nach den fir den
jeweiligen Fonds von der Verwaltungsgesellschaft getroffenen und
im Verkaufsprospekt veroffentlichten Bedingungen. Sofern keine
gegenteilige Weisung des Anlegers vorliegt, konnen eingehende
Zahlungen gegebenenfalls bis zum nachsten Ausgabetag von der
depotfiihrenden Stelle gehalten werden.

3. Auftrage

a) Execution Only/Ausflihrungsgeschaft

Die depotfihrende Stelle fihrt Auftrage nach den Grundsatzen
von ,,Execution Only"”, d. h. ohne Beratung, aus. Demnach erteilt
die depotfuhrende Stelle bei der Ausflhrung von Auftrdgen
weder Empfehlungen fir den Kauf noch fir den Verkauf von
Anteilen, sondern leitet Auftrage lediglich an die entsprechende
Abwicklungsstelle weiter. Die depotfihrende Stelle geht davon
aus, dass der Anleger — soweit erforderlich — eine Beratung und
Aufklarung vor Erteilung der Auftrdge erhalten hat. Auch eine
Angemessenheitsprifung findet im Rahmen des Execution Only
nicht statt. Es gelten die Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds
(,,Wesentliche Anlegerinformationen” und Verkaufsprospekt
einschlieRlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsregle-
ment/Satzung sowie der letzte verdffentlichte Jahres- und Halb-
jahresbericht), die von der depotfiihrenden Stelle online unter
www.dws.de zur Verfligung gestellt werden. Auf ausdrlcklichen
Wunsch des Anlegers werden diese auch per E-Mail oder posta-
lisch zur Verfligung gestellt.

b) Beschrénkung auf von der depotfihrenden Stelle angebotene
Fondsanteile

Die depotfliihrende Stelle nimmt Auftrage zum Kauf oder Verkauf
von Fondsanteilen nur entgegen, sofern die Fondsanteile von der
depotfiihrenden Stelle angeboten werden. Eine Ubersicht der
von der depotfiihrenden Stelle vertriebenen Investmentfonds
ist bei der depotfihrenden Stelle erhaltlich. Die depotfihrende

Stelle kann die Annahme von Auftragen sowie die Ausfiihrung
von Auftragen davon abhangig machen, dass der Depotinhaber
bestimmte Erklarungen abgibt und diese ggf. auch auf Verlangen
der depotflhrenden Stelle einmalig oder regelméaRig wiederholt.

c) Form von Auftrégen

Auftrage jeder Art sind schriftlich zu erteilen, soweit nicht mit der

depotfiihrenden Stelle vorher eine andere Vereinbarung getrof-

fen worden ist. Eine telekommunikative Ubermittlung (z. B. per

Telefax oder E-Mail) ist zur Wahrung der Schriftform nicht ausrei-

chend. In folgenden Fallen kann der Auftrag abweichend auch per

Telefax Ubermittelt werden:

- Auftrag zum Kauf von Fondsanteilen

- Auftrag zum Umtausch von Fondsanteilen

- Auftrag zur Anderung von regelmafigen Zahlungen

- Auftrag zum Verkauf von Fondsanteilen sofern der Verkaufserlds
auf eine vorher schriftlich vereinbarte Referenzbankverbindung
des Anlegers ausgezahlt wird.

d) Ausfiihrungsgeschaft/Beauftragung eines Dritten zur Ausfiihrung
eines Kaufs oder Verkaufs

Bei Kauf- und Verkaufsauftragen des Anlegers schlief3t die
depotfiihrende Stelle fir Rechnung des Anlegers mit der
jeweiligen Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschéaft
(Ausfihrungsgeschaft) ab oder sie beauftragt eine dritte Person,
ein Ausfihrungsgeschaft abzuschlieRen. Soweit Einzahlungs-
betrage des Anlegers zum Erwerb eines vollen Anteils nicht aus-
reichen, schreibt die depotfihrende Stelle den entsprechenden
Anteilsbruchteil in vier Dezimalstellen nach dem Komma gut.

e) Preis des Ausflihrungsgeschaftes

Die depotflihrende Stelle rechnet gegenliber dem Kunden den
Preis des Ausflihrungsgeschaftes ab. Die Details zur Berechnung
ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt und den sonstigen
Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.

f) Bearbeitung/Wertermittlungstag

Eingehende Verkaufs- oder Kaufauftrage werden von der depot-
fihrenden Stelle unverzlglich, spatestens an dem auf den
Eingang bei der depotfihrenden Stelle folgenden Bankarbeitstag
(am Ort der Depotflhrung) bearbeitet. Unter Bearbeitung ist
die Weitergabe des Auftrags zur Ausfihrung an die jeweilige
Verwaltungsgesellschaft, deren Verwahrstelle, einen Clearer
oder einen Dritten, der mit der weiteren Ausfihrung beauftragt
wird, zu verstehen. Der Ausflhrungszeitpunkt sowie der dem
Ausflhrungsgeschaft zugrunde liegende Ausflhrungspreis lie-
gen nicht im Einflussbereich der depotfiihrenden Stelle. Die
Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt und
den sonstigen Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds. Wird der
Auftrag nicht ausgefilhrt, so wird die depotfiihrende Stelle den
Anleger dartber unverzlglich informieren.

a) Kaufauftrage mittels Uberweisungen

Uberweisungen miissen die Angabe einer von der depotfiihren-
den Stelle mitgeteilten DWS Depotnummer, Portfolionummer
oder Investmentfondsnummer enthalten und werden als
Kaufauftrage fir die entsprechenden Fondsanteile behandelt.
Sofern die Gutschriftanzeige der Bank eindeutig zugeordnet wer-
den kann, wird die depotfihrende Stelle Auftrdge zum Erwerb
von Fondsanteilen unverzlglich, spatestens am néachstfolgenden
Bankarbeitstag, an die jeweilige Abwicklungsstelle weiterleiten.
Soweit Einzahlungsbetrdge des Anlegers den Ausgabepreis eines
Anteils Uber oder unterschreiten, schreibt ihm die depotflihrende
Stelle einen entsprechenden Bruchteil in vier Dezimalstellen nach
dem Komma gut. Wird eine Einzahlung vor Bestatigung der jewei-
ligen Depoteréffnung geleistet, so wird der Ausgabepreis des
nachstmoglichen Ausgabetages nach Depoteréffnung zugrunde
gelegt.
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h) Verkaufsauftrage

Auftrage zum Verkauf von Fondsanteilen mussen die Investment-
fondsnummer enthalten. Sollen alle verwahrten Anteile eines
DWS Depots verkauft werden, so gentigt die Angabe der DWS
Depotnummer. Verkaufsauftrage, die auf einen bestimmten
Betrag lauten, werden von der depotfiihrenden Stelle in Auftréage
zum Verkauf von Anteilen umgewandelt.

i) Wahrung von Ein- und Auszahlungen/Umtausch von Wéhrungen
Zahlungen des Anlegers an die depotfiihrende Stelle und
Zahlungen der depotfiihrenden Stelle an den Anleger haben
stets in EURO zu erfolgen. Zahlungen, die in einer anderen
Wahrung als EURO erfolgen, werden von der depotfihrenden
Stelle zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs in EURO umge-
rechnet. Beauftragt der Anleger die depotfiihrende Stelle zum
Erwerb von Anteilen eines Fonds, der in einer anderen Wahrung
als EURO geflihrt wird, so ist die depotflihrende Stelle berechtigt,
den hierfir vom Anleger angeschafften EURO-Betrag zum jeweils
aktuellen Umrechnungskurs in die jeweilige Wahrung umzurech-
nen. Sofern die Zahlung in Fondswahrung geleistet wird, erfolgt
keine Umrechnung.

j) Zuordnung zu einem Anlegertyp/Nichtausfiihrung

Abhangig vom Vertriebsweg kann eine Zuordnung des Anlegers
zu einem Anlegertyp erfolgen. Die depotflihrende Stelle behalt
sich vor, Auftrage nicht auszufiihren, sofern die Anlageklasse
(Risikoprofil) des zu erwerbenden Fonds mit dem Anlegertyp
nicht vereinbar ist. In diesem Falle wird die depotflhrende Stelle
den Anleger unverzuglich informieren.

k) Auftrage zum Umtausch von Fondsanteilen

Soweit von der depotfiihrenden Stelle zuvor im Preisverzeich-
nis/Konditionentableau ausdrticklich zugelassen, ist ein Umtausch
von Anteilen zu den darin festgelegten Konditionen maglich.
Ansonsten wird ein Auftrag zum Umtausch als ein Verkaufsauftrag
und nachfolgender Kaufauftrag behandelt. Als Folge dieser Auf-
teilung kénnen keine besonderen Umtauschkonditionen gewahrt
werden.

I) Verfigungen

Der Anleger kann Uber seine Anteile und Anteilsbruchteile ganz
oder teilweise verfiigen. Eine Auslieferung oder Ubertragung von
Anteilen in ein Wertpapierdepot einer anderen depotfihrenden
Stelle ist nur flr ganze Anteile moglich. Bei Anteilsbruchteilen
besteht nur ein Anspruch auf Auszahlung des Gegenwertes.

m) Lastschriftverfahren

Soweit Kaufauftrage per Lastschrift ausgefihrt werden sollen,
ist die Erteilung eines depotbezogenen Mandats erforderlich.
Der Zahlungspflichtige wird rechtzeitig tUber die Einrichtung des
Mandats sowie die entsprechende Mandatsreferenz unterrich-
tet. Bestehende Einzugsermaéchtigungsverfahren kénnen von der
depotfihrenden Stelle nach vorheriger schriftlicher Anklndigung
jederzeit in SEPA-Mandate umgewidmet werden.

4. Anteilsregister, Eigentum, Miteigentum,
Girosammelverwahrung

Fuhrt die fur die Ausgabe von Anteilen zustandige Stelle ein
Anteilsregister, wird die depotfiihrende Stelle dort fir den Anleger
als Anteilsinhaber eingetragen. Im Falle der DWS Investment S. A.
als depotfiihrende Stelle werden dann in diesem Falle die Anteile
treuhanderisch fur die jeweiligen Anleger gehalten. Sofern in die-
ses Anteilsregister zwingend nur der jeweils Letztbeglnstigte
eingetragen werden kann, wird die depotfihrende Stelle die
Eintragung im Namen des Anlegers vornehmen lassen. Die erwor-
benen Anteile sind in diesem Falle Eigentum des Anlegers und
werden auch nicht treuhanderisch gehalten.

Soweit flr einen Fonds von der flr die Ausgabe von Anteilen
zustandigen Stelle keine Anteilsbruchteile ausgegeben werden,
erwirbt der Anleger, sofern dieser selbst in das Anteilsregister

des Fonds eingetragen wird, Miteigentum an einem etwa beste-
henden Gemeinschaftsdepot aller Inhaber von Anteilsbruchteilen
bei der depotfihrenden Stelle. Die depotfihrende Stelle gibt
Anteile, fUr die kein Anteilsregister besteht, fir den Anleger in
Girosammeldepotverwahrung.

5. Anschaffung und Verwahrung von

Fondsanteilen im Ausland

Die depotflihrende Stelle schafft Anteile im Ausland an, wenn sie
direkt oder Uber einen Dritten Kaufauftrage Uber Anteile im Ausland
oder Kaufauftrage Uber auslandische Fondsanteile ausfuhrt. Die
depotfihrende Stelle wird die im Ausland angeschafften Anteile
im Ausland verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen
auslandischen Verwahrer beauftragen. Die Verwahrung unterliegt
den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwahrungsortes und
den flr den oder die auslandischen Verwahrer geltenden All-
gemeinen Geschéftsbedingungen. Die depotfihrende Stelle
wird sich nach pflichtgemaftem Ermessen unter Wahrung der
Interessen des Anlegers das Eigentum oder Miteigentum an
den Fondsanteilen oder eine andere im Lagerland Ubliche, ver-
gleichbare Rechtsstellung verschaffen und diese Rechtsstellung
treuhanderisch flr den Anleger halten. Hierlber erteilt sie dem
Anleger Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) unter
Angabe des auslandischen Staates, in dem sich die Wertpapiere
befinden (Lagerland). Die depotfihrende Stelle braucht die
Auslieferungsanspriiche des Anlegers aus der ihm erteilten
WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen
Deckungsbestand zu erfiillen. Der Deckungsbestand besteht aus
den im Lagerland fir den Anleger und fir die depotfiihrende Stelle
verwahrten Anteilen derselben Gattung. Der Anleger tragt in diesen
Féllen daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile
und Schéaden, die den Deckungsbestand als Folge von hoherer
Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder durch son-
stige von der depotfiihrenden Stelle nicht zu vertretenden Zugriffe
Dritter im Ausland oder im Zusammenhang mit Verfligungen von
hoher Hand des In- und Auslandes treffen sollten. Hat der Anleger
nach dem vorhergehenden Absatz Nachteile und Schaden am
Deckungsbestand zu tragen, so ist die depotfiihrende Stelle nicht
verpflichtet, dem Anleger den Kaufpreis zurlickzuerstatten.

6. Ausschiittungen

Ausschittungsbetrdge werden von der depotfiihrenden Stelle
— ggf. unter Abzug von einzubehaltenden Steuern — ohne
gesonderten Auftrag in Anteilen des betreffenden Fonds wieder-
angelegt (,automatische Wiederanlage”). Die automatische
Wiederanlage erfolgt unverzlglich nach Gutschrift der Aus-
schittungsbetrage auf dem Konto der depotfiihrenden Stelle.
Die automatische Wiederanlage erfolgt ohne Ausgabeaufschlag
zum jeweils glltigen Anteilwert am Ausflhrungstag. Sofern fur
bestimmte Fonds keine direkte Wiederanlage von der depot-
fihrenden Stelle vorgesehen ist, werden die Ausschittungen
—ggf. unter Abzug von einzubehaltenden Steuern —in gleicher
Fondswahrung in dem jeweils von der depotfliihrenden Stelle fir
den Anleger ausgewdhlten Geldmarktfonds (bzw. kurzlaufenden
Rentenfonds) in Fondswahrung angelegt. Einzelheiten werden im
Preisverzeichnis/Konditionentableau geregelt. Die entsprechende
Kauforder wird von der depotfiihrenden Stelle an die jeweilige
Abwicklungsstelle unverzlglich, spatestens am néachstfolgenden
Bankarbeitstag, weitergeleitet.

7. Abrechnungen

Die depotfihrende Stelle Ubermittelt dem Anleger spatestens
am ersten Geschaftstag nach der Ausfihrung des Auftrags far
jeden getatigten Umsatz eine Abrechnung. Soweit der Anleger
Fondsanteile durch regelmaRige Einzahlungen erwirbt, wird die
depotfiihrende Stelle den jeweils aktuell geltenden rechtlichen
Anforderungen zur Abrechnungserstellung in geeigneter Form
nachkommen.* In jedem Fall erhéalt der Anleger nach Ablauf
eines Jahres eine Aufstellung der im Kalenderjahr eingetretenen
Veranderungen.

* Wurde keine Einzelabrechnung erteilt, erstellt die depotflihrende Stelle spatestens sechs Monate nach Versand der letzten Abrechnung eine Aufstellung

der getatigten Umsétze.
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8. Gemeinschaftliches Wertpapierdepot

Uber ein gemeinschaftliches DWS Depot kann jeder Inhaber
allein verfligen, es sei denn, dass einer der Wertpapierdepot-
inhaber oder alle gemeinsam der depotfihrenden Stelle schrift-
lich eine gegenteilige Weisung erteilt haben. Alle Anleger des
gemeinschaftlichen Depots sind gegentber der depotfihrenden
Stelle gesamtschuldnerisch fur alle Verbindlichkeiten aus dem
gemeinschaftlichen Depot haftbar, unabhéngig davon, ob solche
Verbindlichkeiten gemeinsam oder einzeln von ihnen eingegan-
gen wurden.

9. Verfiigungsberechtigung nach dem Tod
des Anlegers

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 08. Oktober
2013 (Az.: XI ZR 401/12) eine AGB-Regelung fiir unwirk-
sam erklart, die der Klausel in Nr. 9 unserer Allgemeinen
Geschaftsbedingungen fir DWS Depots ahnelt.

Bitte betrachten Sie daher auch die Regelung in Nr. 9
unserer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen fiir DWS
Depots als gegenstandslos. Fiir die Klarung der Verfii-
gungsberechtigung in Nachlassféllen gelten die gesetz-
lichen Vorschriften. Die depotfiihrende Stelle wird sich
auch nicht auf die Regelung in Nr. 9 der Alilgemeinen
Geschaftsbedingungen fiir DWS Depots berufen.

Nach dem Tod des Anlegers kann die depotflihrende Stelle zur
Klarung der Verfigungsberechtigung die Vorlage eines Erbscheins,
eines Testamentsvollstreckerzeugnisses oder weiterer hierflr not-
wendiger Unterlagen verlangen; fremdsprachige Unterlagen sind
auf Verlangen der depotfihrenden Stelle in deutscher Ubersetzung
vorzulegen. Die depotfliihrende Stelle kann auf die Vorlage eines
Erbscheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses verzich-
ten, wenn ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der
letztwilligen Verfligung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehoriger
Eroffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die depotflihrende Stelle
darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker
bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfligen lassen und
insbesondere mit befreiender Wirkung Zahlungen an ihn leisten.
Dies gilt nicht, wenn der depotfiihrenden Stelle bekannt ist, dass
der dort Genannte (z. B. nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit
des Testaments) nicht verfligungsberechtigt ist oder wenn ihr dies
infolge Fahrlassigkeit nicht bekannt geworden ist.

10. Entgelte und Auslagen

Fir die Fihrung des DWS Depots kann ein Entgelt berechnet
werden. Die jeweilige Hohe ist im Preisverzeichnis/Konditionen-
tableau der depotfiihrenden Stelle enthalten. Fur die im Preis-
verzeichnis nicht aufgefliihrten Leistungen, die im Auftrag des
Anlegers oder in dessen mutmallichem Interesse erbracht wer-
den, und die nach den Umstanden nur gegen eine Vergltung
zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung
getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften. Der Anleger tragt
auRerdem alle Auslagen, die anfallen, wenn die depotfihrende
Stelle in seinem Auftrag oder seinem mutmalfilichen Interesse
tatig wird (insbesondere Kommunikationskosten wie Telefon und
Porto).

11. Information des Anlegers tiber
Vertriebsfolgeprovisionen

a) Die depotfihrende Stelle erhélt im Zusammenhang mit
Wertpapiergeschéften, die sie mit Anlegern Uber Investment-
anteile abschlief3t, fir den Vertrieb dieser Wertpapiere umsatz-
abhangige Zahlungen (Vertriebsfolgeprovisionen) von den Wert-
papieremittenten (in- und auslédndische Verwaltungsgesellschaften
einschlieRlich Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe). Die
Vertriebsfolgeprovisionen fallen im Zusammenhang mit dem
Verkauf von Investmentanteilen an den Anleger an. Sie werden

von den Emittenten dieser Wertpapiere aus den von ihnen verein-
nahmten Verwaltungsvergltungen als wiederkehrende, bestands-
abhéngige Vergltung an die depotfiihrende Stelle geleistet. Die
Hohe der Vertriebsfolgeprovision betréagt derzeit in der Regel bei
Rentenfonds zwischen 0,1% und 0,7 % p. a., bei Aktienfonds
zwischen 0,3 % und 1,0 % p. a. und bei offenen Immobilienfonds
zwischen 0,2 % und 0,6 % p. a. des von der depotfiihrenden
Stelle verwahrten Gesamtbestands des jeweiligen Wertpapiers.
Einzelheiten zu Art und Hohe der Vertriebsfolgeprovision fir ein
konkretes Wertpapiergeschaft teilt die depotflihrende Stelle
dem Anleger jederzeit auf Nachfrage mit; im Falle der Anlage-
beratung durch die depotfiihrende Stelle unaufgefordert vor dem
Abschluss eines jeden Wertpapiergeschaftes.

b) Ist nicht die depotfiihrende Stelle Berater und kommt der
Abschluss von Wertpapiergeschaften Uber Investmentanteile durch
einen Dritten als Vermittler oder Berater zustande, leitet die depot-
fuhrende Stelle an den Dritten oder dessen Vertriebsorganisation
im Regelfall zwischen 80 % und 95 % der oben unter Ziffer 11.a)
genannten Vertriebsfolgeprovisionen weiter, wenn es sich hierbei
um einen Vertriebspartner der depotflihrenden Stelle handelt. Die
depotfiihrende Stelle teilt dem Anleger jederzeit auf Nachfrage
Einzelheiten zu Art und Héhe dieser Zahlungen und deren
Empfanger flr ein konkretes Wertpapiergeschaft mit.

12. Verrechnung oder Verkauf von Anteilen

Entgelte, Auslagen und Kosten kdnnen mit Zahlungen verrechnet
sowie durch den Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen in
entsprechender Hohe gedeckt werden.

13. Haftung der depotfiihrenden Stelle; Mitverschulden des
Anlegers

a) Haftungsgrundséatze

Die depotfihrende Stelle haftet bei der Erfillung ihrer Verpflich-
tungen flr jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen,
die sie zur Erfullung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Hat der
Anleger durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B. durch Verletzung
der in Nr. 14-17 dieser Geschaftsbedingungen aufgefihrten
Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens bei-
getragen, bestimmt sich nach den Grundsétzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang die depotfiinrende Stelle und
der Anleger den Schaden zu tragen haben.

b) Weitergeleitete Depotauftrage

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form
ausgeflhrt wird, dass die depotfiihrende Stelle einen Dritten mit
der weiteren Erledigung beauftragt, erfillt die depotfiihrende
Stelle den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an
den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft
z. B. die Verwahrung von Anteilen im Ausland. In diesem Fall
beschrankt sich die Haftung der depotflihrenden Stelle auf die
sorgfaltige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

c¢) Haftung der depotfiihrenden Stelle im Hinblick auf Ausfiihrungs-
geschéfte

SchlieRt die depotfiihrende Stelle fir Rechnung des Anlegers
mit einer Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschaft
(Ausflihrungsgeschaft) ab, so haftet die depotflihrende Stelle
fUr die ordnungsgemafe Erflllung des Ausfihrungsgeschaftes
durch ihren Vertragspartner oder dessen Vertragspartner. Bis
zum Abschluss eines Ausflihrungsgeschaftes haftet die depot-
flhrende Stelle bei der Beauftragung einer dritten Person mit der
Ausfihrung eines Geschéftes nur fur deren sorgfaltige Auswahl
und Unterweisung.

14. Anderung von Name, Anschrift oder

der Vertretungsmacht

Zur ordnungsgemalen Abwicklung des Geschaftsverkehrs ist
es erforderlich, dass der Anleger der depotfiihrenden Stelle
Anderungen seines Namens, seines steuerlichen Status und
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seiner Anschrift sowie das Erléschen oder die Anderung einer
gegenlber der depotflihrenden Stelle nachgewiesenen Ver-
tretungsmacht (insbesondere einer Volimacht) unverziglich
schriftlich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann,
wenn die Vertretungsmacht in ein 6ffentliches Register (z. B. in
das Handelsregister) eingetragen wird.

15. Klarheit von Auftragen

Auftrdge jeder Art missen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen las-
sen. Nicht eindeutig formulierte Auftrdge kdnnen zu Verzégerungen
in der Auftragsabwicklung fuhren. Vor allem hat der Anleger bei
Einzahlungen, Auftrdgen und Verfigungen auf die Richtigkeit
und Vollstandigkeit der angegebenen DWS Depotnummer, Port-
folionummer und Investmentfondsnummer zu achten. Soweit die
depotfiihrende Stelle Einzahlungen nicht eindeutig zuordnen kann,
darf sie die eingezahlten Betrage zuriickiiberweisen. Anderungen,
Bestatigungen oder Wiederholungen von Auftrdgen mussen als
solche gekennzeichnet sein.

16. Prifung und Einwendungen bei Mitteilungen

der depotfiihrenden Stelle

Der Anleger hat Wertpapierabrechnungen, Aufstellungen und
sonstige Anzeigen Uber die Ausfiihrung von Auftrdgen sowie
Informationen Uber erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise)
auf ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit unverziglich zu Uberprifen
und etwaige Einwendungen unverziglich zu erheben.

17. Benachrichtigung der depotfiihrenden Stelle bei
Ausbleiben von Mitteilungen

Falls die Jahresaufstellungen dem Anleger bis Ende April des jewei-
ligen Folgejahres nicht zugehen, muss er die depotfiihrende Stelle
unverzuglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht
auch beim Ausbleiben anderer zu erwartender Mitteilungen (insbe-
sondere Abrechnungen nach der Ausfiihrung von Auftragen).

18. Pfandrecht

Der Anleger raumt der depotfiihrenden Stelle ein Pfandrecht an
allen im DWS Depot verwahrten Fondsanteilen ein. Das Pfandrecht
sichert alle gegenwartigen und kinftigen Anspriiche der depotfih-
renden Stelle gegen den Anleger aus der Geschaftsverbindung.

Kiindigung durch die depotfiihrende Stelle und Auflésung
von Fonds, Schlussklauseln

19. Kiindigung durch die depotfiihrende Stelle

Die depotfihrende Stelle kann ein DWS Depot jederzeit mit
einer Kiindigungsfrist von einem Monat kiindigen. Die Anteile
werden dem Anleger auf Wunsch ausgeliefert oder nach dem
Wirksamwerden der Kiindigung veréaufert. Der Gegenwert der
Anteile wird dem Anleger bei Verdufierung ausgezahlt.

20. Auflésung von Fonds

Wird ein Fonds wegen Zeitablauf oder aus einem anderen
Grund aufgeldst, so ist die depotflihrende Stelle berechtigt, die
verwahrten Anteile und Anteilsbruchteile des Fonds am letzten
Bewertungstag zu verkaufen und den erzielten Liquidationserlos
in Anteilen eines Geldmarktfonds (bzw. kurzlaufenden Renten-
fonds) in Fondswahrung anzulegen, sofern keine gegenteilige
Weisung des Anlegers vorliegt.

21. Anderungen dieser Bedingungen

Anderungen dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen wer-
den dem Anleger schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als
genehmigt, wenn der Anleger nicht schriftlich Widerspruch
erhebt. Auf diese Folge wird ihn die depotfihrende Stelle bei
der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Anleger muss den
Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der
Anderungen an die depotfiihrende Stelle absenden.

Stand: Dezember 2013

Widerrufsbelehrung

Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mundlicher Verhandlun-
gen aulerhalb der stdndigen Geschaftsrdume desjenigen, der
die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, zustande
kommt, so ist der Kaufer berechtigt, seine Kauferklarung ohne
Angabe von Grinden innerhalb einer Frist von zwei Wochen
schriftlich zu widerrufen. Das Widerrufsrecht besteht auch
dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf
vermittelt, keine stéandigen Geschaftsrdaume hat.

Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des
Antrags auf Vertragsschluss dem Kaufer ausgehandigt oder
ihm eine Kaufabrechnung Ubersandt worden ist und darin
eine Belehrung Uber das Widerrufsrecht enthalten ist, die den
Anforderungen des § 355 Abs. 2 Satz 1 BGB genUgt. Ist der
Fristbeginn streitig, so trifft die Beweislast den Verkaufer. Zur
Wahrung der Frist gentgt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Deutsche Asset &
Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstr.
178-190, 60327 Frankfurt oder DWS Investment S.A., 2, boule-
vard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Widerrufsrecht gemal} 8 305 Kapitalanlagegesetzbuch

Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Verkaufer nach-
weist, dass der Kaufer kein Verbraucher im Sinne des § 13
des Burgerlichen Gesetzbuches ist oder dass der Verkaufer
den K&ufer zu den Verhandlungen, die zum Kauf der Anteile
gefihrt haben, aufgrund vorheriger Bestellung gemal 8 55
Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat. Handelt es sich
um ein Fernabsatzgeschaft i. S. d. §312 BGB, so ist bei einem
Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem
Finanzmarkt Schwankungen unterliegt (8312 d Abs. 4 Nr. 6
BGB), ein Widerruf ausgeschlossen. Hat der Kaufer im Falle
eines wirksamen Widerrufs bereits Zahlungen geleistet, so
sind ihm von der in- oder auslandischen Verwaltungsgesell-
schaft, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Ruckibertragung der
erworbenen Anteile, der Wert der bezahlten Anteile am Tag
nach Eingang der Widerrufserklarung und die bezahlten Kosten
zu erstatten.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.
Die vorstehenden Ausflhrungen gelten entsprechend beim
Verkauf von Anteilen durch den Anleger.

Ende der Widerrufsbelehrung
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